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Zusammenfassung 

Die vorliegende Studie befasst sich mit der Frage, ob sich der agrarstrukturelle Wandel in Kreisen, 

die zur benachteiligten Gebietskulisse gehören, anders vollzieht als in den Kreisen, die außerhalb 

dieser Kulisse liegen. Untersucht wurde, welche Wirkung der Zahlung einer Ausgleichszulage in 

den benachteiligten Gebieten mit Hinblick auf den agrarstrukturellen Wandel zukommt. Die Stu-

die konzentriert sich auf die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Für die ländlichen Entwicklungsprogramme 

2007 bis 2013 dieser Bundesländer führt das Thünen-Institut die laufende Bewertung durch. Die 

Ergebnisse der umfangreichen Studie können damit auch Eingang in die laufende Bewertung fin-

den. Aufgrund der Vielfältigkeit des Designs der Ausgleichszulage in den ausgewählten Ländern 

lassen auch allgemeine Ergebnisse zum Konzept der benachteiligten Gebiete und Ausgestaltung 

der Ausgleichszulage ableiten. 

Daten und Methodik 

Für die Studie wurden von insgesamt 412 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland 

(Gebietsstand 2011) 21 Landkreise im nicht-benachteiligten Gebiet (Anteil der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen (LF) an der gesamten LF der Landkreise in benachteiligten Gebieten Җмр %) 

und 27 Landkreise im benachteiligten Gebiet (Anteil an der gesamten LF der Landkreise in be-

nachteiligten Gebieten җтр %) ausgewählt und miteinander verglichen. Analysiert wurden die 

Buchführungsdaten von Testbetrieben, die Amtliche Agrarstatistik, sozioökonomische Daten der 

Amtlichen Statistik zu mehreren Beobachtungszeitpunkten auf Landkreisebene sowie geschätzte 

Agrardaten auf Gemeindeebene.  

Ergebnisse der Landkreis- und Gemeindedatenauswertung 

Die Landkreisauswertungen machen deutlich, dass bei regionaler Betrachtung große Unterschie-

de im agrarstrukturellen Wandel bestehen. Dies trifft innerhalb eines Bundeslandes zu, zeigt sich 

aber umso deutlicher im Vergleich zwischen den Bundesländern. Einen Zusammenhang zur Aus-

gleichszulage herzustellen fällt schwer und lässt sich durch die statistischen Auswertungen weder 

belegen noch widerlegen. Deutlich wird, dass auch wenn die Anzahl der Betriebe zurückgeht, der 

Umfang der LF wesentlich geringer abnimmt, als die Anzahl der Betriebe. Die freiwerdenden Flä-

chen werden in der Regel von anderen Betrieben übernommen. Die langfristige Grünlandent-

wicklung ist hingegen in einigen Landkreisen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nord-

rhein-Westfalen besorgniserregend. In Schleswig-Holstein nahm das Grünland (GL) zwischen 

1999 und 2010 in nicht-benachteiligten Landkreisen und in Landkreisen in benachteiligten Gebie-

ten ohne Ausgleichszulage um über 20 % ab. In Niedersachsen sind große GL-Verluste zwischen 

1999 und 2010 vor allem in benachteiligten Landkreisen festzustellen. Ob die Ausgleichszulage, 

die seit 2009 für GL in Niedersachsen wieder angeboten wird, diesen negativen Trend aufhalten 

kann, wird die zukünftige Evaluierung der Ausgleichszulage zeigen 
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Bei kleinräumiger Betrachtung auf Gemeindeebene wird deutlich, dass auch hier sehr große Un-

terschiede in Bezug auf Änderungen in der Flächennutzung im Zeitverlauf auftreten. Die Gemein-

dedatenauswertung von 2001 bis 2010 in Hessen zeigt weiter, dass in den nicht-benachteiligten 

Gemeinden die LF zu Gunsten von Siedlungsflächen zurückgeht, während in den benachteiligten 

Gemeinden die Art der Nachnutzung nicht eindeutig ermittelt werden kann.  

Schlussfolgerungen 

Trotz einer umfangreichen Methodenkombination und der kleinräumigen Betrachtung ist es 

schwierig, den Einfluss der Ausgleichszulage auf den Strukturwandel abzubilden. Dies liegt zum 

einen daran, dass zum Beispiel in Niedersachsen die Förderhöhe sehr gering ist. Zum anderen 

spielen auch andere Fördermaßnahmen, Direktzahlungen und außerlandwirtschaftliche Einflüsse 

eine entscheidende Rolle beim agrarstrukturellen Wandel. Es zeigt sich, dass der agrarstrukturelle 

Wandel in benachteiligten Gebieten selten schneller verläuft als in nicht-benachteiligten Gebie-

ten. Ob in den benachteiligten Gebieten eine Ausgleichszulage gezahlt wird oder nicht, scheint 

nur einen geringen Einfluss auf die Agrarstruktur zu nehmen. Die Ergebnisse zum agrarstrukturel-

len Wandel divergieren sehr stark und es liegen große Streuungen bei fast allen Indikatoren in-

nerhalb der benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreise vor. Diese Streuungen lassen 

sich zudem auch noch kleinräumiger auf Gemeindeebene und auf Betriebsebene nachweisen. 

JEL: Q 12, Q 15, Q 18 

Schlüsselwörter: Benachteiligte Gebiete, Ausgleichszulage, Agrarstruktureller Wandel 
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Summary 

The study at hand addresses the question whether the structural change in agriculture is differ-

ent in counties in Less Favoured Areas to counties in Not Less Favoured Areas. To answer this 

question the impact of the Compensatory Allowances in Less Favoured Areas on the structural 

change in agriculture was measured. The study focuses on the fife federal states Schleswig-

Holstein, Lower Saxony, North Rhine Westphalia, Hesse and Mecklenburg-West Pomerania for 

which the Thünen-Institute conducts the ongoing evaluation of the Rural Development Pro-

grammes (2007-2013). The results of this extensive analysis will be included in the overall pro-

gram evaluation. Due to the different designs of the Compensatory Allowances in the above 

mentioned federal states with regard to methodology and content the study does also allow to 

draw more general conclusions on the concept of the Less Favoured Areas as well as the (future) 

definition of the Compensatory Allowance. 

Data and Methods 

From a total of 412 counties and non-county cities in Germany (regional status 2011), 21 counties 

in less-favoured regions (portion of the agriculturally used area in not Less Favoured Areas Җ15 %) 

and 27 counties in Less Favoured Areas (portion of the agriculturally used area in Less Favoured 

Areas җ75 %) were selected and compared to each other. The bookkeeping data from test farms, 

official agricultural statistics, socio economic data from official statistics at multiple observation 

time points on the country level, as well as estimated agricultural data on the municipality level 

were analysed. 

Results of the County and Municipality State Evaluations 

The county evaluations make it clear that from a regional perspective, great differences exist in 

agricultural structural change. This is particularly so within a federal state, and is thus more evi-

dent in a comparison between federal states. An interaction between Compensatory Allowances 

is difficult and can neither be proven nor disproven with statistical evaluations. It is clear that 

even if the number of farms is reducing, the extent of the UAA is dropping much less. The areas 

becoming available are, for the most part, being taken over by other farms. A major drop in the 

UAA is neither to be observed in the less favoured nor in the not less favoured counties. The 

long-term grassland development is, in contrast, a cause for concern. In Schleswig-Holstein, 

grassland in not less-favoured and less-favoured agricultural zones (without Compensatory Al-

lowances) reduced by more than 20 %. In Lower Saxony great grassland losses could be seen be-

tween 1999 and 2010, particularly in less favoured counties. Whether the Compensatory Allow-

ances which have been offered since 2009 for grassland in Lower Saxony can stop this negative 

trend, must be examined in future studies.  

By small scale observations on the municipality level, it is clear that very great differences emerge 

with regard to changes in land area usage in the course of time. The municipality data evaluation 

in Hesse shows again that in the not less favoured municipalities the UAA reduces in favour of 
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residential areas, while in the less favoured municipalities the type of subsequent use cannot be 

defined as clearly. 

Conclusions 

Despite an extensive combination of methods and the small area considerations, it is difficult to 

illustrate the impact of Compensatory Allowances on structural change. This is due in part to the 

fact that in Lower Saxony, the level of the subsidies is very small. And on the other hand, other 

promotional measures, direct payments and external influences play a decisive role in the agri-

cultural structural change. It can be seen that the agricultural structural change in the Less Fa-

voured Areas is infrequently faster than in not Less Favoured Areas. Whether a Compensatory 

Allowance is paid in the Less Favoured Areas or not only appears to have a low influence on the 

agricultural structure. These results on agricultural structural change diverge very strongly and 

there are large distributions of almost all indicators within the less favoured and not less-

favoured counties. This scattering can also be proven for even smaller areas on the municipality 

level and the farm level.  

JEL: JEL: Q 12, Q 15, Q 18 

Keywords: Less Favoured Areas (LFA), Compensatory Allowances, agricultural structural change 
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FB Futterbau 

G  
GAK Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 

GAP Gemeinsame Agrarpolitik (der EU) 

ggf. gegebenfalls 

GJ NEL 
Gigajoule Nettoenergie Laktation (Energiegehalt des Grundfutters, der zur Milch-produktion 
umgesetzt werden kann.) 

GL Grünland 

GlöZ Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand 

http://www.duden.de/rechtschreibung/et_cetera


Abkürzungsverzeichnis IX 

H  
ha Hektar 

HE Hessen 

HFF Hauptfutterfläche 

HMUELF Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

I  
inkl. inklusive 

InVeKoS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 

J  
Jg. Jahrgänge 

K  
kg Kilogramm 

L  
landw. Landwirtschaftlich(e) 

LF landwirtschaftlich genutzte Fläche 

LK Landkreis 

LVZ Landwirtschaftliche Vergleichszahl 

M  
Max Maximum, maximal 

Min Minimum, minimal 

Mio. Millionen 

N  
NI Niedersachsen 

NRW Nordrhein-Westfalen 

P  
PROFIL Programm zur Förderung im ländlichen Raum für Niedersachsen und Bremen 

S  
SH Schleswig-Holstein 

sog. sogenannt(en) 

U  
u. a. unter anderem  

usw. und so weiter 

V  
vgl. Vergleiche 

W  
WI Winter 

WJ Wirtschaftsjahr 

Z  
ZR Zuckerrübe 

Symbol  

% Prozent 

> größer 

җ größer/gleich 

< kleiner 

Җ kleiner/gleich 

 





Kapitel 1 Hintergrund 1 

1 Hintergrund 

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich das Thünen-Institut für Ländliche Räume (vormals Institut für 

Strukturforschung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, kurz FAL) mit der wirtschaftli-

chen Situation und den Fördermöglichkeiten landwirtschaftlicher Unternehmen in Gebieten mit 

natürlichen Standortnachteilen. Seit 1994 besteht der Auftrag in der Evaluation des Förderin-

struments Ausgleichszulage nach den Evaluationsvorgaben und Bewertungsfragen der Europäi-

schen Kommission (EU-KOM). Im Förderzeitraum 1994 bis 1998 wurden die sozioökonomischen 

Ziele der Ausgleichszulage (Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, Ein-

kommensausgleich der natürlichen Standortnachteile, Erhaltung nachhaltiger Bewirtschaftungs-

formen etc.) in den von Natur benachteiligten Gebieten zunächst für ausgewählte Bundesländer 

analysiert (vgl. Burgath et al., 2001); für die Förderperiode 2000 bis 2006 erfolgte die Evaluation 

nach einem fest vorgegebenen Bewertungsrahmen und Bewertungsfragen der EU-KOM flächen-

deckend für alle Bundesländer, zudem wurden länderübergreifende Auswertungen vorgenom-

men. Für die Förderperiode 2007 bis 2013 erfolgte keine zentrale flächendeckende Evaluation für 

alle Bundesländer. Das Thünen-Institut evaluiert seither die Ausgleichszulage sieben Bundeslän-

der nach der Bewertungsmethodik der EU-KOM. Im Rahmen dieser 7-Länder-Evaluierung (für 

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Meck-

lenburg-Vorpommern) wird die Ausgleichszulage für sechs Bundesländer bewertet. Hamburg 

bietet die Ausgleichszulage nicht an.  

Mit dem Verzicht auf eine flächendeckende Evaluation der Ausgleichszulage für ganz Deutschland 

und der Fokussierung auf sechs Bundesländer wurde für die vorliegende Studie zum agrarstruktu-

rellen Wandel der verwendete Evaluationsansatz modifiziert. An Stelle der bisherigen Sonder-

auswertung der Amtlichen Agrarstatistik in Form eines Durchschnittsvergleichs von benachteilig-

ten und nicht-benachteiligten Regionen für verschiedene Betriebsformen und nach einzelnen 

Bundesländern wurde nun für die genannten Bundesländer ein Vergleich der sozioökonomischen 

Situation in ausgewählten Landkreisen und Gemeinden mit Daten der amtlichen Agrar- und Regi-

onalstatistik sowie modellgestützten Gemeindedaten vorgenommen. Diese Form des Vergleichs 

beschreibt nicht nur Unterschiede zwischen der Summe aller benachteiligten und nicht-

benachteiligten Landkreise je Bundesland, sondern verdeutlicht auch die kleinräumigen Unter-

schiede zwischen ausgewählten Landkreisen sowie im Weiteren zwischen ausgewählten benach-

teiligten und nicht-benachteiligten Gemeinden innerhalb der Untersuchungslandkreise. Ergänzt 

werden die Auswertungen der Amtlichen Agrarstatistik durch Auswertungen der Testbetriebe für 

den Untersuchungszeitraum 2006 bis 2013. Bundesländer außerhalb der 7-Länder-Evaluation 

wurden nur dann in die Untersuchung aufgenommen, wenn sie als Referenzlandkreise herange-

zogen wurden. Ein solcher auf Daten der Amtlichen Agrarstatistik basierender Vergleich für alle 

16 Bundesländer wäre einerseits möglich, um jedoch landesspezifische Schlussfolgerungen zie-

hen zu können, müssten aufgrund des unterschiedlichen Evaluationsdesigns die Evaluationser-

gebnisse der Länderevaluatoren mit einfließen. Die hier gewählte statistische Analyse des agrar-

strukturellen Wandels in benachteiligten Regionen könnte jedoch beispielgebend das Evalua-

tionsdesign verbessern. 



2 Agrarstrukturelle Unterschiede und Veränderungen in benachteiligten und nicht-ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ DŜōƛŜǘŜƴΧ 

Mit der sehr detaillierten tabellarischen Ergebnisdarstellung wendet sich der Bericht insbesonde-

re an Personen, die mit der zukünftigen Ausgestaltung der Förderung von benachteiligten Gebie-

ten in den fünf Bundesländern oder mit der Formulierung der Rahmenregelungen zur Ausgleichs-

zulage in der Gemeinschaftsaufgabe α±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ Agrarstruktur und KüstenschutzŜǎά (GAK) 

betraut sind. Ihnen sollen nicht nur die kommentierten Ergebnisse eine Informationsgrundlage 

sein, sondern vielmehr dienen die Ergebnisse in den Tabellen im Anhang einer tieferen Betrach-

tung. Durch die Aufbereitung der Ergebnisse nach Bundesländern, Landkreisen und Gemeinden, 

nach benachteiligten und nicht-benachteiligten Gebieten und nach Daten der Amtlichen Statistik 

und der Agrarstatistik sowie der Buchführungsdaten der Testbetriebe soll dem Leser ein umfang-

reicher und detaillierter Zugang zu den Informationen gegeben werden.  
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2 Daten und methodisches Vorgehen 

In Abbildung 1 sind der methodische Ansatz und die Datengrundlage dargestellt.  

Abbildung 1:  Methodischer Ansatz und Datengrundlage 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Dem Statistischen Bundesamt standen für die bis 2007 erstellte Sonderauswertung1 der Amtli-

chen Agrarstatistik zu den agrarstrukturellen Veränderungen in den benachteiligten Regionen die 

einzelbetrieblichen Originaldaten zur Verfügung. Dadurch konnte die durchschnittliche Situation 

in den benachteiligten Gebieten mit jener der nicht-benachteiligten Gebiete für die einzelnen 

Bundesländer und für verschiedene Betriebsformen und benachteiligte Gebietskategorien vergli-

chen werden (vgl. hierzu u. a. Plankl et al., 2008a). In der vorliegenden Analyse des agrarstruktu-

rellen Wandels mit Hilfe der Landkreis- und Gemeindedaten der Amtlichen Agrarstatistik stehen 

kleinräumige Unterschiede innerhalb der Bundesländer im Fokus. Dazu wurde mit Hilfe des offi-

ziellen Gebietsverzeichnisses der benachteiligten Gemeinden ein Set von benachteiligten und 

nicht-benachteiligen Landkreisen für jedes der Bundesländer ausgewählt. Als Kriterium für die 

Einteilung in benachteiligte und nicht-benachteilige Landkreise wurde der Anteil der benachteilig-

ten landwirtschaftlich genutzen Fläche herangezogen. Abbildung 2 gibt eine Übersicht über alle 

Landkreise in Deutschland und über eine Zuordnung zu den benachteiligten Gebieten. Anhand 

dieser Zuordnung erfolgte die Auswahl der geeigneten Landkreise für diese Untersuchung.  

                                                      
1  Dabei handelt es sich um eine Sonderauswertung der Amtlichen Agrarstatistik in Form eines Durchschnittsvergleichs 

von benachteiligten und nicht-benachteiligten Regionen für verschiedene Betriebsformen und nach einzelnen Bundes-
ländern. Diese Auswertung wurde durch das Statistische Bundesamt vorgenommen und für die Evaluierung der Aus-
gleichszulage dem Thünen-Institut zur Verfügung gestellt. 
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Abbildung 2:  Aufteilung der Landkreise in Deutschland an Hand des Anteils der Fläche in 

benachteiligten Gebieten an der gesamten LF der Landkreise 

 ́

Quelle:  Eigene Darstellung. 

bǳǊ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜ Ƴƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ƎŜǊƛƴƎŜƳ όҖ 15 ҈ύ ōȊǿΦ ƘƻƘŜƳ !ƴǘŜƛƭ όҗ 75 %) benachteiligter Flä-

che wurden in der Untersuchung berücksichtigt. Wenn die Anzahl der Landkreise es ermöglichte, 

wurden Landkreisgruppen für unterschiedliche Naturräume gruppiert. In einigen Bundesländern 

wurde die Situation in den benachteiligten Landkreisen mit Referenzlandkreisen angrenzender 

Bundesländer verglichen. Die Referenzlandkreise wurden dann ausgewählt, wenn beispielsweise 

die Förderausgestaltung stark verändert wurde (wie beispielsweise in Niedersachsen, wo die 

Ausgleichszulage nach über zehn Jahren Pause wieder eingeführt wurde), Auszahlungshöhen 

stark schwanken (wie beispielsweise in Hessen, wo die Höhe der Ausgleichszulage von der Haus-

haltslage abhängt und die Auszahlungshöhen jährlich stark variieren können (siehe dazu Tabel-

le 6)), oder wenn die agrarstrukturellen Gegebenheiten stark vom übrigen Untersuchungsgebiet 

abweichen (wie in Mecklenburg-Vorpommern, wo aufgrund der hohen Anzahl an Juristischen 

Personen ein Vergleich mit westdeutschen Betrieben nicht aussagekräftig wäre). Dadurch erhofft 

man sich, Hinweise auf den Einfluss einer unterschiedlichen Ausgestaltung der Förderung und 

Förderhöhe zu bekommen. Karte 1 zeigt die Lage der ausgewählten Landkreise innerhalb 

Deutschlands. Die Vergleichslangkreise wurden festgelegt, wenn die naturräumlichen und/oder 

agrarstrukturellen Gegebenheiten  mit den für die Untersuchung ausgewählten Landkreise ver-

gleichbar waren.  
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Karte 1:  Übersicht über die Lage der untersuchten Landkreise sowie der Referenzland-

kreise in Deutschland 

 

Die Auswertung der Landkreisdaten stellt eine modifizierte Fortsetzung der Sonderauswertung 

dar und gibt zusätzlich Einblick in intraregionale Unterschiede. Der Ansatz eines Vergleichs ho-

mogener Betriebsgruppen musste allerdings aufgegeben werden. Ziel ist es, die räumliche Diver-

genz gemessen an verschiedenen agrarstrukturellen Indikatoren abzubilden und zwischen be-

nachteiligten und nicht-benachteiligten Regionen zu vergleichen. 

Der auf fünf Bundesländer und auf drei Referenzbundesländer gelegte Fokus der Untersuchung 

ermöglicht zudem eine Analyse unterschiedlicher Förderpraktiken. So hat Schleswig-Holstein die 

Förderung in benachteiligten Gebieten seit 1997 weitgehend ausgesetzt und beschränkt sich auf 

die Förderung Kleiner Gebiete, Niedersachsen hat nach einer längeren Phase der Nichtförderung 

(1996 bis 2008) die Ausgleichszulage mit einem geringen Pauschalbetrag für Grünland 2009 wie-

der eingeführt, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern fördern nur Grünland, 

Schleswig-Holstein und Hessen hingegen fördern Ackerland und Grünland mit unterschiedlich 

hoher Ausgleichszulage. Die Staffelung der Förderhöhe richtet sich in Hessen nach der landwirt-

schaftlichen Vergleichszahl (LVZ) der Einzelfläche und wird in Abhängigkeit von der Haushaltslage 

jährlich festgelegt. In Schleswig-Holstein wird die Ausgleichszulage pauschal in Abhängigkeit der 

Flächennutzung gewährt. Die anderen Länder (Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg) 
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fördern sowohl Grünland als auch Ackerflächen. Die Fördersätze werden nach der LVZ bzw. in 

Baden-Württemberg nach der Ertragsmesszahl (EMZ) gestaffelt. In der neuen Förderperiode 

(2014 bis 2020) verzichtet Mecklenburg-Vorpommern auf die Ausgleichszulagen-förderung.  

Da zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine flächendeckenden Landkreisdaten der Agrar-

strukturerhebung von 2013 vorlagen, beschränkt sich der Vergleich auf Daten aus den Jahren 

2007 und 2010, mit denen sich sowohl Ausprägungsunterschiede als auch Veränderungen bei 

wichtigen agrarstrukturellen Indikatoren zwischen benachteiligten und nicht-benachteiligen 

Landkreisen und Landkreisgruppen analysieren lassen2. Für einige Indikatoren wurden auch Da-

ten aus 1999 berücksichtigt. Für die Ertragsindikatoren wurden Mehrjahresdurchschnittswerte 

gebildet. Sech nicht-benachteiligten Landkreisgruppen in fünf Bundesländern mit insgesamt 21 

Landkreisen stehen zwölf benachteiligte Landkreisgruppen mit 29 Landkreisen gegenüber. Von 

den benachteiligten Landkreisen wurde in vier Landkreisen keine Ausgleichszulage ausgezahlt, in 

zwölf Landkreisen setzte die Förderung für Grünland 2007 wieder ein und in sieben Landkreisen 

wird nur Grünland gefördert. Die am stärksten besetzte Gruppe sind die Landkreise mit Acker- 

und Grünlandförderung. Mit Hilfe der Kreisdaten der Amtlichen Statistik lassen sich die agrar-

strukturelle Situation, die Bewirtschaftungsintensität3, die Ertragssituation und die außerland-

wirtschaftliche Einkommenssituation darstellen.  

Durch eine Analyse der Daten der buchführenden Testbetriebe für die Untersuchungslandkreise 

und Landkreisgruppen der jeweiligen Bundesländer war es möglich, zusätzliche Indikatoren für 

die Beurteilung der Wirksamkeit der Ausgleichszulage zu bilden. Die Indikatoren geben Einblick in 

die Einkommenslage der landwirtschaftlichen Betriebe mit und ohne Ausgleichszulage, messen 

die einkommensmäßige Bedeutung der Ausgleichszulage und geben Hinweise auf Unterschiede 

in den Aufwandspositionen für die landwirtschaftliche Produktion. Ferner lässt sich die Einkom-

menslage und Einkommensentwicklung landwirtschaftlicher Betriebe im Vergleich zum verfügba-

ren Einkommen privater Haushalte vergleichen. Für die Auswertung der Testbetriebsdaten wur-

den identische Betriebe ausgewählt. Bei weniger als drei Betrieben in einem Landkreis wurde aus 

Geheimhaltungsgründen auf eine Ergebnisdarstellung verzichtet. Zeitliche Veränderungen ver-

gleichen die Situation von 2007 aus dem Dreijahresdurchschnitt der Wirtschaftsjahre 2006 bis 

2008 mit der Situation 2012 aus dem Dreijahresdurchschnitt der Wirtschaftsjahre 2011 bis 2013. 

Zum Vergleich der Einkommenslage wurde für die alten Bundesländer der um die Ausgleichszula-

ge bereinigte Betriebsgewinn, der Gewinn je ha LF sowie das außerlandwirtschaftliche Einkom-

men des Betriebsinhaberehepaares herangezogen. Für die neuen Bundesländer wurde anstelle 

des Gewinns das ordentliche Ergebnis verwendet. Sowohl für die Indikatoren zur Beschreibung 

der agrarstrukturellen Situation als auch zur Einkommenslage werden die absoluten Ausprä-

gungsunterschiede zwischen Betrieben in benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreis-

                                                      
2  Bei der Interpretation der Daten muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Erfassungsgrenzen für landwirtschaft-

liche Betriebe von 2 ha in 2007 auf 5 ha in 2010 angehoben wurde. Wie viele Betriebe durch das Anheben der Erfas-
sungsgrenze in der Statistik verloren gingen, kann nicht ermittelt werden. 

3  Bezogen auf die Viehaltung. 
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gruppen als auch minimale und maximale Unterschiede zwischen einzelnen Landkreisen darge-

stellt. Letztere beschreiben die maximale Streuungsbreite. 

Mit Hilfe des Gesamtsets an Indikatoren aus der Landkreis-, Gemeinde- und Testbetriebsauswer-

tung lassen sich in Ergänzung zu den Evaluationsergebnissen der früheren Evaluationsberichte die 

Bewertungsfragen der Evaluation der Ausgleichszulage beantworten.  

Anhand des offiziellen Gebietsverzeichnisses des Bundesministeriums für Ernährung und Land-

wirtschaft zu den von Natur benachteiligten Gebieten lassen sich voll beziehungsweise teilweise 

benachteiligte Gemeinden nach benachteiligten Agrarzonen, Berggebieten und Kleinen Gebieten 

auf dem Gebietsstand von 1994 identifizieren. Da aufgrund der hohen Anzahl an Gemeinden, 

Städten und kreisfreien Städten in den fünf Bundesländern4 eine flächendeckende Analyse den 

Umfang der Studie sprengen würde, beschränkt sich die Untersuchung auf einige wenige benach-

teiligte und nicht-benachteiligte Landkreise in den fünf Bundesländern. Bei den benachteiligten 

Landkreisen wurde für die Analyse auf Gemeindeebene jeweils der Landkreis mit dem höchsten 

Anteil benachteiligter Fläche, bei den nicht-benachteiligten Landkreisen der Landkreis mit dem 

geringsten Anteil benachteiligter Fläche ausgewählt. Je Landkreis wurden 20 Gemeinden näher 

analysiert. In Landkreisen mit mehr als 20 Gemeinden wurden die Gemeinden mit dem größten 

LF-Umfang ausgewählt. In Landkreisen mit weniger als 20 Gemeinden wurden Gemeinden an-

grenzender Landkreise hinzugenommen. Die ausgewählten Gemeinden der jeweiligen Bundes-

länder sind den Ergebnistabellen zu entnehmen. Insgesamt wurde bei der Auswahl der benach-

teiligten und nicht benachteiligten Gemeinden darauf geachtet, dass es sich möglichst um voll 

benachteiligte Gemeinden handelt bzw. um Gemeinden, die vollständig außerhalb der Kulisse der 

benachteiligten Gebiete liegen.  

Der Indikatorensatz auf Gemeindeebene ist mit den Indikatoren auf Landkreisebene nicht voll-

ständig kompatibel. Für die Verwaltungsebene der Gemeinden liegen aus der Amtlichen Statistik 

im Allgemeinen wegen Geheimhaltungsgründen meist nur lückenhafte Informationen vor. Für 

Indikatoren zur Flächennutzung (LF, Dauergrünlandfläche, Getreidefläche, Silomaisfläche und 

Hauptfutterfläche) und zum Viehbesatz (Rinder, Milchkühe und Schafe) konnte auf geschätzte 

und auf Plausibilität geprüfte Gemeindedaten aus einem Forschungsprojekt des Thünen-Instituts 

zurückgegriffen werden (zum Schätzverfahren vgl. (Gocht und Röder, 2014). Damit lassen sich die 

meisten der auf Landkreisebene verwendeten Agrarstruktur- und Intensitätsindikatoren auch auf 

Gemeindeebene abbilden. Informationen über bewässerte Flächen, Moor-, Heide- und Unland-

flächen sowie Indikatoren zur Ertrags- und Einkommenssituation liegen für Gemeinden nicht vor.  

Da beim Vergleich der Testbetriebe zwischen geförderten und nicht geförderten Betrieben in den 

Landkreisen auch Verzerrungen durch unterschiedliche Betriebstypen nicht ausgeschlossen wer-

den können, wurden bei der Interpretation der Ergebnisse auch frühere Ergebnisse der Ex-post-

                                                      
4  Gesamtzahl an Gemeinden in Landkreisen und kreisfreien Städten: Schleswig-Holstein (1.177), Niedersachsen (1.161), 

Nordrhein-Westfalen (690), Hessen (622) und Mecklenburg-Vorpommern (843). 



8 Agrarstrukturelle Unterschiede und Veränderungen in benachteiligten und nicht-ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ DŜōƛŜǘŜƴΧ 

Bewertung 2000 bis 2006 aufgegriffen, in denen die Einkommenslage geförderter und nicht ge-

förderter Testbetriebe gleicher Betriebstypen auf Bundeslandebene verglichen wurden (Plankl 

und Dickel, 2009c; Plankl und Dickel, 2009a; Plankl und Dickel, 2009d; siehe dazu Plankl und Ru-

dow, 2008). Für Niedersachsen liegt keine Auswertung von Testbetriebsdaten für unterschiedli-

che Betriebstypen für die Jahre 2000 bis 2006 vor. Daher wurde an dieser Stelle auf eine Fallstu-

die zur Wiedereinführung der Ausgleichszulage aus dem Jahr 2014 zurückgegriffen. In dieser Fall-

studie wurden landesweite Testbetriebsdaten von spezialisierten Milchviehbetrieben für das 

Wirtschaftsjahr (WJ) 2012/13 ausgewertet. Diese Fallstudie wird als Modulbericht im Rahmen der 

Ex-post-Bewertung 2007 bis 2013 veröffentlicht. Dieser Ansatz wurde gewählt, um ein möglichst 

detailliertes Bewertungsbild und auch eine kleinräumig differenzierte Analyse geben zu können.  
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3 Ursachen des agrarstrukturellen Wandels  

Margarian (2010, S.2) kommt in ihrer Arbeit nach umfangreichen Literaturrecherchen zu dem 

Schluss, dass die Struktur eines Sektors von (1) der Größenverteilung zwischen den Unternehmen 

(2) die Technologie und Produktionscharakteristiken dieser Unternehmen einschließlich ihrer 

Produktionsrichtung und ihres Spezialisierungsgrades, (3) die Art der Beschäftigung der Unter-

nehmen, (4) Eigentumsverhältnisse, (5) die Verflechtungen innerhalb und zwischen den Sektoren 

bei Berücksichtigung vertikaler und horizontaler Integration. Margarian (2010) identifizierte als 

zentralen spezifischen Faktor für den agrarstrukturellen Wandel die eingeschränkte und wieder-

holte Interaktion der Landwirte auf dem Bodenmarkt.  

Der Agrarstrukturwandel ist von einer Vielzahl gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher 

Einflussgrößen abhängig. Herrmann (1993) zeigt verschiedene Handlungsmuster zur Bewältigung 

des Strukturwandels in der Landwirtschaft auf: 

ҍ Modernisierender Aufsteiger, 

ҍ innovative Nischensucher, 

ҍ abwartend indifferente, 

ҍ sich Arrangierende und 

ҍ resignierende Aussteiger.  

Die Betriebsaufgabe stellt demnach nur ein Aspekt des agrarstrukturellen Wandels da. Dieser 

Aspekt steht jedoch im Fokus dieser Untersuchung. Die Bestimmungsgründe für die Aufgabe ei-

nes Betriebes liegen zum einen bei den Betrieben selbst (z. B. Alter des Betriebsleiters, Vorhan-

densein eines Nachfolgers, Größe des Betriebes, wirtschaftliche Ausrichtung etc.) und zum ande-

ren bei exogenen Faktoren, die auf den Betrieb einwirken (z. B. Entwicklung des Marktes, Agrar-

politik, regionaler Arbeitsmarkt, gesetzliche Forderungen, soziales Umfeld, landwirtschaftliche 

Strukturmaßnahmen etc.). Ob ein agrarstruktureller Wandel stattfindet, hängt also von vielen 

Einflussfaktoren ab. Streifeneder (2009) sieht den Agrarstrukturwandel als ein Ergebnis von Druck 

und Sog. Unter Druck versteht Streifeneder jene Anpassungsstrategien, denen ein Betrieb auf-

grund verschiedener Einflussgrößen wie bspw. technischen Fortschritt, Marktentwicklung etc. 

ausgesetzt ist, die letztlich durch sinkende Produktpreise zu Einkommenseinbußen beitragen. 

Wenn der Betrieb nicht in der Lage ist, diese Einkommenseinbußen durch Spezialisierung, Diversi-

fizierung oder durch die Schaffung außerlandwirtschaftlicher Zuerwerbsmöglichkeiten aufzufan-

gen, gibt es für den Betrieb die Alternativen Wachsen oder Weichen. Dem Druck auf den Betrieb 

steht der Sog außerhalb des Agrarsektors entgegen, z. B. durch Beschäftigungsmöglichkeiten und 

Arbeitsplatzangebote in anderen Branchen, in Abhängigkeit vom Beschäftigungs- und Lohnni-

veau. Gute Beschäftigungs- und Lohnaussichten können durch die Sogwirkung zu einer Zunahme 

von Nebenerwerbslandwirtschaft oder Betriebsaufgaben führen. Manche Betriebe hingegen 

wechseln bewusst in den Nebenerwerb, da ihnen die Kombination aus außerlandwirtschaftlichen 
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und landwirtschaftlichen Einkommen die Maximierung ihres Einkommens ermöglicht (Margarian, 

2010).  

Einfluss auf das Druck- und Sogschema nehmen agrarpolitische Instrumente, wie bspw. Direkt-

zahlungen oder gestützte Produktpreise, die zu einem gebremsten Agrarstrukturwandel führen. 

Daneben kommt es noch zu einem blockierten Strukturwandel, wenn zwar der Druck auf die 

Landwirte groß ist, aber aufgrund einer geringen Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt der Bedarf an 

Arbeitskräften gering ist (Streifeneder, 2009).  

Der Ausgleichszulage wird, wie anderen Direktzahlungen auch, seit jeher eine strukturkonservie-

rende Bedeutung zugeschrieben. Hofer (2002) kommt zu dem Ergebnis, dass ge- und entkoppelte 

Direktzahlungen sowie Umweltzahlungen den Fortbestand von Betrieben sichern. Allerdings wird 

nach seinen Untersuchungen die strukturhemmende Wirkung mit Zunahme der Direktzahlungen 

geringer. Strukturkonservierende Maßnahmen gelten mitunter als wettbewerbsverzerrend und 

treten in direkten Widerspruch zu Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben er-

höhen sollen, wie beispielsweise das Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP). Die strukturkonser-

vierende Wirkung der Ausgleichszulage ist von einigen Bundesländern ausdrücklich erwünscht. In 

der Förderperiode 2000 bis 2006 hatte bspw. das Land Hessen mit der Ausgleichszulage das Ziel 

verfolgt, neben der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen auch den Erhalt der Betriebe zu 

sichern (HMULF, 2000).  

Mit der ELER-VO wurden die einzelnen Maßnahmen der Förderperiode 2007 bis 2013 verschie-

denen Schwerpunkten zugeordnet. Die Ausgleichszulage wurde dem Schwerpunkt 2 zugeordnet 

und soll daher in erster Linie einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Sozioökonomische 

und gesellschaftliche Ziele werden nicht mehr verfolgt. DaheǊ ƳǳǎǎǘŜ Řŀǎ ½ƛŜƭ α9ǊƘŀƭǘ ŘŜǊ .ŜǘǊƛe-

ōŜά ƛƴ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊǇŜǊƛƻŘŜ нллт ōƛǎ нлмо ƻŦŦƛȊƛŜƭƭ ŀǳŦƎŜƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 
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4 Rahmenbedingungen der Förderung 

Die folgenden Ausführungen zur Förderausgestaltung der Ausgleichszulage beziehen sich auf den 

GAK-Rahmenplan 2009 bis 2012 (BMELV, 2009). Seitdem haben sich die Vorgaben in der GAK 

auch in neueren Rahmenplänen zur Förderausgestaltung der Ausgleichszulage nicht geändert. An 

den Vorgaben der GAK haben sich die einzelnen Bundesländer bei ihrer Förderausgestaltung zu 

halten.  

Nach dem GAK-Rahmenplan sind alle land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen, unabhängig 

der gewählten Rechtsform, bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand weniger als 

25 % des Eigenkapitals des Unternehmens beträgt, förderfähig. Dies gilt nicht für Weidegemein-

schaften. Außerdem müssen mindestens drei Hektar der bewirtschafteten LF im benachteiligten 

Gebiet liegen. Bemessungsgrundlage ist die in benachteiligten Gebieten bewirtschaftete land-

wirtschaftlich genutzte Fläche des Unternehmens abzüglich Flächen für die Erzeugung von Wei-

zen und Mais (einschl. Futtermais), Wein, Äpfeln, Birnen und Pfirsichen in Vollpflanzungen, Zu-

ckerrüben sowie Anbauflächen für Intensivkulturen (Gemüse, Obst, Hopfen, Tabak, Blumen und 

Zierpflanzen, Baumschulflächen). 

Für Flächen, die nach der Verordnung (VO (EG) Nr. 1782/2003) vom 29. September 2003 stillge-

legt sind, mit Ausnahme der Flächen, auf denen ökologischer Landbau betrieben wird oder 

nachwachsende Rohstoffe angebaut werden, oder nicht mehr für die landwirtschaftliche Erzeu-

gung genutzt werden, wird ebenfalls keine Ausgleichszulage gewährt.  

Die Höhe der Ausgleichszulage beträgt mindestens 25 Euro, maximal 180 Euro je ha LF. Sie wird 

umgekehrt proportional zur LVZ oder zur bereinigten Ertragsmesszahl gestaffelt. Dies gilt jedoch 

nicht für Gebiete mit spezifischen Nachteilen (sogenannte Kleine Gebiete) und für Berggebiete. 

Für Flächen mit hoher Handarbeitsstufe (wie z. B. besonders starke Hangneigung, Buckelwiesen, 

staunasse Flächen einschließlich Almen und Alpen) in Berggebieten und für Flächen mit einer 

Hangneigung über 50 % in den übrigen benachteiligten Gebieten kann eine Förderung von bis zu 

200 Euro je ha LF gewährt werden. Im Falle der Ackernutzung darf höchstens die Hälfte der für 

Grünlandnutzung gewährten Beträge ς mindestens jedoch 25 Euro ς gezahlt werden.  

Die Ausgleichszulage wird dem Zuwendungsempfänger jährlich auf Antrag gewährt, sofern ein 

Mindestbetrag von 250 Euro erreicht wird (Bagatellgrenze). Die nach Landesrecht zuständige Be-

hörde kann den Mindestbetrag absenken.  

Die Ausgleichszulage darf den Betrag von 16.000 Euro je Zuwendungsempfänger und Jahr, im 

Falle einer Kooperation für alle Zuwendungsempfänger zusammen den Betrag von 64.000 Euro, 

jedoch nicht mehr als 16.000 Euro je Zuwendungsempfänger, nicht übersteigen. Eine Überschrei-

tung ist möglich, wenn das Unternehmen über mehr als zwei betriebsnotwendige Arbeitskräfte 

verfügt; für diese weiteren Arbeitskräfte können maximal 8.000 Euro je betriebsnotwendige Ar-

beitskraft und Jahr gewährt werden (BMELV, 2009). 
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Die Bundesländer können in der Ausgestaltung der Ausgleichszulage von den GAK-Grundsätzen 

abweichen und eigene ergänzende Bestimmungen für die Förderausgestaltung festlegen. Hiervon 

haben die Länder auch Gebrauch gemacht. Die unterschiedliche Förderpraxis in den fünf Bundes-

ländern ist in Tabelle 1 dargestellt, in Tabelle 2 die Förderpraxis der Bundesländer mit Referenz-

landkreisen in Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg.  

Tabelle 1: Förderpraxis der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten ausgewählter 

Bundesländer 

 

Quelle:  Eigene Zusammenstellung anhand der Förderrichtlinien der Länder und der Maßnahmenbeschreibung in den 
Entwicklungsplänen für die Förderperiode ab 2014.  

Bundesländer

2000 bis 2006 2007 bis 2013(14) 2015 bis 2020

Schleswig-Holstein Nur AZ in Kleinen Gebieten

AL- und GL-Förderung

- 72 Euro für AL auf Inseln ohne feste Straßenanbindung

- Bis 97 Euro für GL auf Deichen und Vorländereien

- 146 Euro für GL auf Inseln und Halligen und Ackerfutter 

in Jahren der Hauptnutzung

Nur AZ in Kleinen Gebieten

AL- und GL-Förderung

- 72 Euro für AL auf Inseln ohne feste 

Straßenanbindung

- Bis 97 Euro für GL auf Deichen und Vorländereien

- 146 Euro für GL auf Inseln ohne feste 

Straßenanbindung

Ackerfutter in Jahren der Hauptnutzung

Nur AZ in Kleinen Gebieten

AL- und GL-Förderung auf Inseln ohne feste 

Straßenanbindung

Förderhöhe auf gleichem Niveau wie in der 

Förderperiode 2007-2013(14).

Niedersachsen keine AZ 2009 Wiedereinführung der AZ

AZ in benachteiligter Agrarzone und Kleinen Gebieten 

ohne Gebietsdifferenzierung

Nur GL-Förderung

- 35 Euro pauschal je ha GL (Mindestauszahlung 500 

Euro)

AZ in benachteiligter Agrarzone und Kleinen Gebieten 

ohne Gebietsdifferenzierung

Nur GL-Förderung

- 55 Euro bis Betriebsgröße 30 ha LF

- 40 Euro bis Betriebsgröße 40 ha LF

- 25 Euro Betriebsgröße >40 ha LF

Nordrhein-Westfalen AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem Gebiet und 

Berggebiet ohne Gebietsdifferenzierung

Nur GL-Förderung

- 41 bis 143 Euro für GL bis 2004 (LVZ-Staffelung)

- 29 bis 131 Euro für GL ab 2005 (LVZ-Staffelung)

- 31 bis 123 Euro für GL ab 2006 (LVZ-Staffelung)

AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem Gebiet und 

Berggebiet ohne Gebietsdifferenzierung

Nur GL-Förderung

- 35 bis 115 Euro für GL (LVZ-Staffelung)

AZ im Berggebiet für Ackerflächen und Grünland 

- 35 bis 115 Euro je ha (LVZ-Staffelung)

im übrigen benachteiligten Gebiet:

- 35 bis 115 Euro für GL (LVZ-Staffelung)

Die Förderung wird in Abhängeit der Betriebsgröße 

degressiv gestaffelt:

bis 80 ha:                    100 Prozent

über 80 - 120 ha:       75 Prozent

über 120 ha:                   0 Prozent

Hessen AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem Gebiet und 

Berggebiet ohne  Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung

- 25 bis 73 Euro für Getreide, Ölfrüchte, marktfähige 

Eiweißflanzen und Kartoffeln (LVZ-Staffelung)

- 25 bis 146 Euro für GL (LVZ-Staffelung)

AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem Gebiet und 

Berggebiet ohne  Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung

- ab 2009 zwischen 50 und 180 Euro je ha GL (LVZ-

abhängig)

- Für Ackerland die Hälfte wie bei Grünlandnutzung

AZ für Grünland und Ackerflächen in benachteiligter 

Agrarzone, Kleinem Gebiet und Berggebiet ohne 

Gebietsdifferenzierung

Förderhöhe noch nicht bekannt (Stand Jan. 2015)

Mecklenburg-Vorpommern AZ in benachteiligter Agrarzone ohne 

Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung

- 26 bis 51 Euro für Hackfrüchte  bis 2003 (LVZ-

Staffelung)

- 51 Euro für Hackfrüchte  ab 2003 bis 2004

-keine Förderung ab 2004

- 50 bis 179 Euro für GL bis 2004 (LVZ-Staffelung)

- 52 bis 76 Euro für GL ab 2004 (LVZ-Staffelung)

AZ in benachteiligter Agrarzone mit Differenzierung bei 

Inseln ohne feste Straßenanbindung 

GL-Förderung

-  52 bis 76 Euro (LVZ-Staffelung) Euro

- 100 Euro je ha DGL auf Inseln ohne feste 

Straßenanbindung

Keine AZ-Förderung

Förderperiode
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Tabelle 2:  Förderpraxis der Ausgleichszulage in den Bundesländern mit Referenzlandkrei-

sen  

 

Quelle:  Eigene Zusammenstellung anhand der Förderrichtlinien der Länder und der Maßnahmenbeschreibung in den 
Entwicklungsplänen für die Förderperiode ab 2014. 

 

Bundesländer

2000 bis 2006 2007 bis 2013 2014 bis 2020

Bayern AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem 

Gebiet und Berggebiet mit  

Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung nach LVZ

- 4,65 Euro je LVZ für AL

- in benachteiligter Agrarzone und Kleinem 

Gebiet (50 Euro für Ackerfutter/25 Euro für 

sonstige Ackernutzung für Betriebe mit LVZ 

ab 30)

-in Berggebieten (50 Euro für 

Ackerfutter/25 Euro für sonstige 

Ackernutzung für Betriebe mit LVZ ab 28,1)

- 9,30 Euro je LVZ für GL

- in benachteiligter Agrarzone und Kleinem 

Gebiet (50 Euro für GL für Betriebe mit LVZ 

ab 30)

- in Berggebieten 67 Euro für GL für 

Betriebe mit LVZ ab 28,1)

AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem 

Gebiet und Berggebiet mit  

Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung nach LVZ

- 4,65 Euro je LVZ für AL

- in benachteiligter Agrarzone und Kleinem 

Gebiet (50 Euro für Ackerfutter/25 Euro für 

sonstige Ackernutzung für Betriebe mit LVZ 

ab 30)

-in Berggebieten (50 Euro für 

Ackerfutter/25 Euro für sonstige 

Ackernutzung für Betriebe mit LVZ ab 28,1)

- 9,30 Euro je LVZ für GL

- in benachteiligter Agrarzone und Kleinem 

Gebiet (50 Euro für GL für Betriebe mit LVZ 

ab 30)

- in Berggebieten 67 Euro für GL für 

Betriebe mit LVZ ab 28,1)

AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem 

Gebiet und Berggebiet ohne 

Gebietsdifferenzierung (Wegfall 

Differenzierung nach Berggebieten)

weiterhin AL- und GL-Förderung

Baden-Württemberg AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem 

Gebiet und Berggebiet mit  

Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung

- 25 bis 89 Euro für AL in benachteiligter 

Agrarzone und Kleinem Gebiet (LVZ-

Staffelung)

- 89 Euro für AL in Berggebieten (75 Euro im 

Berggebiet Allgäu)

- 50 bis 178 Euro für GL in benachteiligter 

Agrarzone und Kleinem Gebiet (LVZ-

Staffelung)

- 178 Euro für GL in Berggebieten (150 Euro 

im Berggebiet Allgäu)

- 200 Euro für GL in Gebieten mit >50 % 

Hangneigung und Handarbeit

AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem 

Gebiet und Berggebiet mit  

Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung

- 25 bis 89 Euro für AL in benachteiligter 

Agrarzone und Kleinem Gebiet (LVZ-

Staffelung)

- 89 Euro für AL in Berggebieten (75 Euro im 

Berggebiet Allgäu)

- 50 bis 178 Euro für GL in benachteiligter 

Agrarzone und Kleinem Gebiet (LVZ-

Staffelung)

- 178 Euro für GL in Berggebieten (150 Euro 

im Berggebiet Allgäu)

- 200 Euro für GL in Gebieten mit >50 % 

Hangneigung und Handarbeit

AZ in benachteiligter Agrarzone, Kleinem 

Gebiet und Berggebiet mit  

Gebietsdifferenzierung

Nur GL-Förderung

- 50 bis 100 Euro in benachteiligter 

Agrarzone und Kleinen Gebieten

- 100 bis 150 Euro in Berggebieten

Brandenburg AZ in benachteiligter Agrarzone ohne 

Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung

- 25 bis 33 Euro für AL (LVZ-Staffelung)

- 25 bis 66 Euro für GL (LVZ-Staffelung)

AZ in benachteiligter Agrarzone ohne 

Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung

- 25 bis 33 Euro für AL (LVZ-Staffelung)

- 25 bis 66 Euro für GL (LVZ-Staffelung)

AZ in benachteiligter Agrarzone ohne  

Gebietsdifferenzierung

AL- und GL-Förderung mit Mindessatz von 

25 Euro 

Förderperiode
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5 Situation in Schleswig-Holstein 

Schleswig-Holstein hat 1996 die Ausgleichszulage für die Förderung benachteiligter Agrarzonen 

ausgesetzt und fördert seit 1997 nur noch den Ausgleich spezifischer Standortnachteile in den 

Kleinen Gebieten. Dazu zählten die der Küste vorgelagerten Inseln ohne feste Straßenanbindun-

gen und Halligen sowie die Deiche und Deichvorländereien. 2007 erfolgte eine weitere Eingren-

zung der Förderung, wonach nur noch Acker- und Grünlandflächen auf Inseln ohne feste Stra-

ßenanbindung gefördert werden.  

Ein Vergleich der betriebswirtschaftlichen Situation und Entwicklung im Förderzeitraum 2007 bis 

2013 von benachteiligten Betrieben in Kleinen Gebieten mit Ausgleichszulage und benachteilig-

ten Betrieben ohne Ausgleichszulage bzw. nicht-benachteiligten Betrieben scheitert an fehlenden 

Testbetriebsdaten für die Kleinen Gebiete.  

Betriebliche Auswertungen stützten sich bislang auf speziell für die Evaluation bereitgestellte 

Daten mit Ausgleichszulage geförderter auflagenbuchführender Betriebe in Schleswig-Holstein. 

Auf die Auswertung dieser Daten wurde in der vorliegenden Studie verzichtet. Der Betriebsver-

gleich der vorliegenden Untersuchung beschränkt sich auf einen Vergleich von buchführenden 

Testbetrieben in den ausgewählten nicht-benachteiligten und benachteiligten Gebieten ohne 

Ausgleichszulage. Zudem wurden die Betriebe der benachteiligten Landkreise mit benachteiligten 

Betrieben mit Ausgleichszulage der beiden niedersächsischen Küstenlandkreise Wittmund und 

Cuxhaven verglichen.  

Die der Untersuchung zu Grunde gelegten amtlich verfügbaren Landkreisdaten der Agrarstatistik 

ermöglichen jedoch einen Vergleich der agrarstrukturellen Situation und Entwicklung zwischen 

benachteiligten und nicht-benachteiligten Gebieten. Ein Vergleich benachteiligter Landkreise mit 

Ausgleichszulage mit benachteiligten Landkreisen ohne Ausgleichszulage und nicht-

benachteiligten Landkreisen ist in Schleswig-Holstein mit Hilfe der Landkreisdaten jedoch nicht 

möglich, da der Umfang und Anteil der benachteiligten Gemeinden mit Ausgleichszulage (Kleine 

Gebiete) an allen Gemeinden zu gering ist. Aus dem Vergleich benachteiligten zu nicht-

benachteiligten Landkreise lassen sich jedoch wichtige allgemeine Erkenntnisse über die Wirkun-

gen bei einem Aussetzen der Ausgleichszulagenförderung ableiten.  

Die folgenden Ergebnisse basieren auf den drei ausgewählten nicht-benachteiligten Landkreisen 

Ostholstein, Plön und Stormarn sowie den vier benachteiligten Landkreisen Steinburg, Nordfries-

land, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg (siehe Karte 2). Die nicht-benachteiligten 

Landkreise sind nicht zu 100 % nicht-benachteiligt, sondern weisen einen geringen Anteil benach-

teiligter Fläche von weniger als 6 % auf. Ähnlich verhält es sich mit den benachteiligten Landkrei-

sen. Der Anteil der benachteiligten Fläche in den für die Untersuchung ausgewählten Landkreisen 

liegt nicht bei 100 %, sondern je nach Landkreis streut der Anteil zwischen 56 und 61 %.  
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Für einen Referenzvergleich mit benachteiligten Gebieten ohne Ausgleichszulagenförderung in 

Niedersachsen wurde eine zusätzliche Gruppe benachteiligter Küstenlandkreise in Schleswig-

Holstein ausgewählt. Hierbei handelt es sich um die beiden Landkreise Nordfriesland und Dith-

marschen. Referenzlandkreise für Niedersachsen sind Wittmund und Cuxhaven (vgl. Tabelle A-1). 

Dadurch lässt sich der Agrarstrukturwandel in von Natur benachteiligten Regionen bei einem 

Aussetzen der Ausgleichszulage analysieren und mit benachteiligten Regionen mit Ausgleichszu-

lage vergleichen.  

Karte 2:  Übersicht über die Lage der untersuchten Landkreise in Schleswig-Holstein so-

wie die Referenzlandkreise Niedersachsen  

 

5.1 Vergleich benachteiligte zu nicht-benachteiligten Landkreisen 

Im Durchschnitt sind im Vergleich zu den nicht-benachteiligten Kreisen die Betriebe in den be-

nachteiligten Landkreisen Schleswig-Holsteins bei einer Betriebsgröße von 68,4 ha LF rund 18 ha 

kleiner, und der Anteil an größeren Betrieben mit mehr als 100 ha LF liegt rund 7 % unter dem 

Vergleichswert (vgl. Tabelle A-1 im Anhang). Mit 11,3 % ist auch der Anteil der Ackerbaubetriebe 

in den benachteiligten Landkreisen deutlich niedriger. Futterbaubetriebe bilden mit einem Anteil 

von 71 % die vorherrschende Betriebsform in den ausgewählten benachteiligten Landkreisen. In 
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der nicht-benachteiligten Landkreisgruppe ist Futterbau als die vorherrschende Betriebsform 

geringer vertreten. Im Durchschnitt der benachteiligten Landkreise liegt der Anteil der Nebener-

werbsbetriebe bei 39,3 %; die nicht-benachteiligten Landkreise kommen auf einen Anteil von 

42,6 %. Von den Betrieben der benachteiligten Landkreise gehen 30,4 % davon aus, dass die Hof-

nachfolge gesichert ist, in den nicht-benachteiligten Gebieten sind es 36,7 %. Im benachteiligten 

Landkreis Nordfriesland scheint die Hofnachfolgesituation mit 27,5 % am prekärsten zu sein. In 

den nicht-benachteiligten Landkreisen ist Pensions- und Reitsportpferdehaltung die am häufigs-

ten vorkommende Einkommenskombination. In drei von vier benachteiligten Landkreisen hat 

sich hingegen bereits 2010 Einkommen aus erneuerbaren Energieträgern als bedeutendste Ein-

kommenskombination herausgebildet (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2011).  

In den vier Jahren von 2007 bis 2010 hat sich die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in den 

nicht-benachteiligten Landkreisen um 21,4 % verringert. In Stormarn waren es sogar 24,8 %. In 

den von Natur benachteiligten Landkreisen verlief trotz des weitgehenden Verzichts auf die Aus-

gleichszulagenförderung der Rückgang der Betriebe mit -17,3 % moderater.5 Dies gilt auch für die 

Entwicklung der Grünland- und Dauerkulturbetriebe. Die Unterschiede in der Betriebsgröße 

konnten dadurch nicht ausgeglichen werden, jedoch dürfte der geringere Rückgang landwirt-

schaftlicher Betriebe speziell in strukturschwachen Regionen eine wichtige regionalwirtschaftli-

che Funktion haben. Auch bei einer längerfristigen Betrachtung zwischen 1999 und 2010 verfes-

tigt sich das Ergebnis, dass der Strukturwandel in den benachteiligten Gebieten etwas langsamer 

verlief (vgl. Abbildung 3). Da es an quantitativen Zielen zur Entwicklung landwirtschaftlicher Be-

triebe in benachteiligten Gebieten fehlt, kann eine Zielerreichungsanalyse nicht vorgenommen 

werden.  

Was die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Produktion betrifft, so machen die Ergebnis-

se in den vier benachteiligten Landkreisen Folgendes deutlich: Ein Rückgang der landwirtschaftli-

chen Fläche ist sowohl im Durchschnitt der benachteiligten als auch der nicht-benachteiligten 

Landkreise zu beobachten. In beiden Fällen liegt der kurzfristige Rückgang der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche zwischen 2007 und 2010 unter einem Prozent. Während von den drei nicht-

benachteiligten Landkreisen zwei Landkreise eine leichte Zunahme der LF ausweisen, ist in allen 

vier untersuchten benachteiligten Landkreisen ein LF-Rückgang zu beobachten. Im nicht-

benachteiligten Landkreis Ostholstein ist der Flächenrückgang mit 2 % auch im Vergleich zu den 

benachteiligten Landkreisen am höchsten ausgefallen. Die langfristige Entwicklung der LF (1999 

bis 2010) weist in allen benachteiligten und nicht-benachteiligten Untersuchungslandkreisen ei-

nen Rückgang aus. Die Werte unterscheiden sich nur wenig und auch die Streuung der Abnahme-

rate innerhalb der beiden Gruppen ist vergleichbar (vgl. Abbildung 3).  

                                                      
5  Wie bereits erwähnt, hat sich die Erfassungsgrenze bei der Agrarstrukturerhebung von 2007 von 2 ha LF auf 5 ha LF im 

Jahr 2010 geändert. Der starke Rückgang der Betriebe ist daher auch dadurch zu erklären, dass im Jahr 2010 viele 
Kleinstbetriebe nicht mehr aufgeführt werden, die in der Statistik von 2007 noch enthalten sind.  
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In den benachteiligten Landkreisen ist innerhalb von nur vier Jahren (2007 bis 2010) die Grün-

landfläche im Durchschnitt um 11 % und die Getreidefläche um 5,5 % zurückgegangen, während 

die Silomaisfläche im selben Zeitraum um 42 % zugenommen hat. Der Anteil der Silomaisfläche 

an der Gesamt-Ackerfläche beträgt 2010 rund 38 %. In Rendsburg fällt die Zunahme der Silomais-

fläche mit 57,3 % am stärksten aus und Schleswig-Flensburg weist den höchsten Silomaisanteil 

mit 43,2 % aus. In den nicht-benachteiligten Landkreisen verlief der Rückgang der Grünlandfläche 

kurzfristig sowie langfristig zwischen 1999 und 2010 etwas moderater und auch die Zunahme der 

Silomaisfläche um 30,9 % ist geringer als in den benachteiligten Landkreisen. Die Veränderung 

der Silomaisfläche hat bereits sehr früh eingesetzt. Zwischen 1999 und 2010 nahm die Silomais-

fläche im Durchschnitt der benachteiligten Landkreise um 140 % und in den nicht-benachteiligten 

Landkreisen um 95 % zu (vgl. Abbildung 3). Die höchste Zunahme weist der benachteiligte Land-

kreis Nordfriesland mit 204,5 % auf. Ostholstein als nicht-benachteiligter Landkreis kommt auf 

eine Zunahme der Silomaisfläche von 142,8 %. Eine Ausgleichszulagenförderung hätte zwar ten-

denziell die Entwicklungen in den benachteiligten Landkreisen dämpfen, kaum aber verhindern 

können. Die hohe EEG-Förderung6 hätte einen Verlust der Ausgleichszulage für Ackerflächen 

deutlich überkompensiert. Der Rückgang der Grünlandfläche und die hohen Silomaisanteile in 

den benachteiligten Landkreisen dürften das regionale Landschaftsbild verändert haben. Die Zu-

nahme der Waldfläche im Durchschnitt der benachteiligten Landkreise um 14,3 % innerhalb von 

elf Jahren mag auf den ersten Blick sehr hoch erscheinen, steht jedoch bei einem Waldflächenan-

teil in den benachteiligten Gebieten von 7,8 % nicht per se in Konflikt mit dem Ziel der Offenhal-

tung der Landschaft.  

Die Milchkuhleistung als ein Ertragsindikator für die Betriebsform der Futterbaubetriebe zeigt, 

dass die Betriebe in den benachteiligten Untersuchungslandkreisen eine um rund 300 kg geringe-

re durchschnittliche Milchkuhleistung erzielen als die Betriebe in den nicht-benachteiligten Land-

kreisen. Zwischen Steinburg (benachteiligter Landkreis mit der geringsten Milchkuhleistung) und 

Ostholstein (nicht-benachteiligter Landkreis mit der höchsten Milchkuhleistung) besteht ein Un-

terschied in der Milchkuhleistung von knapp 900 kg je Kuh. Die Betriebe in den benachteiligten 

Landkreisen konnten jedoch im Durchschnitt ihre Milchkuhleistung zwischen 1999 und 2010 um 

21,9 % steigern; die Betriebe in den nicht-benachteiligten Landkreisen kommen auf eine Steige-

rung von 16,9 %. Wiesen- und Mähweidenertragszahlen liegen für die Landkreise in Schleswig-

Holstein aus der Agrarberichterstattungsstatistik 1999 nicht vor.  

Die Ertragsunterschiede für die wichtigsten Ackerbaukulturen zwischen Betrieben in benachtei-

ligten und nicht-benachteiligten Landkreisen fallen gering aus und dürften sich eher über den 

unterschiedlichen Flächenumfang auf das Betriebsergebnis auswirken. Der benachteiligte Land-

kreis Nordfriesland kommt auf einen jahresdurchschnittlichen Getreideertrag von 88,1 dt je ha; 

damit liegt der Ertrag über dem Getreideertrag der nicht-benachteiligten Landkreise Plön und 

                                                      
6  Beim Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Kurztitel Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) regelt die bevorzugte 

Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergü-
tungen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/Einspeiseverg%C3%BCtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Einspeiseverg%C3%BCtung
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Stormarn. Sogar in Steinburg, dem benachteiligten Landkreis mit dem geringsten Getreideertrag, 

liegt der Getreideertrag über dem von Stormarn. Bei der Getreideertragsentwicklung schneiden 

die benachteiligten Landkreise besser ab als die nicht-benachteiligten Landkreise (4,8 % Zunahme 

zu 4,7 % Rückgang im Zeitraum 1999 bis 2010). Bei Zuckerrüben und Silomais fallen die Ertrags-

unterschiede in den benachteiligten Landkreisen stärker aus als zwischen den nicht-

benachteiligten Landkreisen. Der geringe Anteil an bewässerter Fläche in benachteiligten und 

nicht-benachteiligten Landkreisen von weniger als 1 % deutet auf keine höheren Betriebsauf-

wendungen für benachteiligte Betriebe hin. 

Abbildung 3: Langfristige Veränderungen (1999 bis 2010) der Betriebe, der LF, des Grün-

landes, der Silomaisfläche und der Waldfläche in benachteiligten und nicht-

benachteiligten Landkreisen in Schleswig-Holstein ς Angaben in Prozent 

 

*  Der starke Rückgang der Betriebe ist unter anderem auch auf die veränderten Erfassungsgrenzen bei der Agrar-
strukturerhebung zurückzuführen: Während 2007 noch alle Betriebe ab 2 ha LF erfasst wurden, wurden ab 2010 
Betriebe erst ab einer Betriebsgröße von 5 ha in die Zählung mitaufgenommen. Der starke Rückgang der Betrie-
be ist daher auch dadurch zu erklären, dass im Jahr 2010 viele Kleinstbetriebe nicht mehr aufgeführt werden, 
die in der Statistik vor 2007 noch enthalten sind. 

Quelle:  Eigene Berechnungen mit Hilfe der Daten der Amtlichen Agrarstatistik.  

Dass Betriebe in benachteiligten Gebieten extensiver wirtschaften als Betriebe in nicht-

benachteiligten Gebieten, scheint sich nicht zu bestätigen. Die Viehbesatzindikatoren, wie Rinder 

je 100 ha Hauptfutterfläche (HFF), Milchkühe bzw. Schafe je 100 ha Dauergrünland deuten eher 

auf eine höhere Bewirtschaftungsintensität in den benachteiligten Landkreisen hin. Der Rinder-
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besatz streut in den benachteiligten Gebieten zwischen 215,1 in Nordfriesland und 252,4 in 

Steinburg und in den nicht-benachteiligten Landkreisen zwischen 141,1 in Ostholstein und 202,9 

in Plön. Ein Ausgleich von Bewirtschaftungsnachteilen durch eine in benachteiligten Gebieten 

extensivere Bewirtschaftung lässt sich anhand der Ergebnisse für die ausgewählten Untersu-

chungslandkreise nicht ableiten. Vieles deutet darauf hin, dass die konzentrierte Förderung auf 

den Ausgleich von Standortnachteilen Kleiner Gebiete in Schleswig-Holstein richtig war.  

Auswertung der Testbetriebsdaten 

Für den benachteiligten Landkreis Nordfriesland, in dem in Teilen noch Ausgleichszulage gewährt 

wird, liegen keine Daten buchführender Testbetriebe vor. Ein Einkommensvergleich geförderter 

Betriebe mit nicht geförderten Betrieben in benachteiligten bzw. nicht-benachteiligten Gebieten 

ist folglich nicht möglich. Auswertungen für benachteiligte Betriebe ohne Ausgleichszulage kön-

nen hingegen vorgenommen werden. 

Der Einkommensvergleich zwischen Betrieben in benachteiligten und nicht-benachteiligten Ge-

bieten auf der Basis von 178 bzw. 51 Testbetrieben zeigt zunächst für den Durchschnitt der bei-

den Gruppen, dass Betriebe in den benachteiligten Regionen mit Ausnahme des Betriebsgewinns 

der Jahre 2011 bis 2012 einen höheren Gewinn je Betrieb und je Hektar aufweisen (vgl. Tabelle A-

2 im Anhang). Im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2008 liegt der Gewinn je ha LF in den Betrieben 

der benachteiligten Gebiete um 67,5 % über dem Wert der nicht-benachteiligten Betriebe. Beim 

Vergleich einiger ausgewählter Aufwandspositionen ist festzustellen, dass Betriebe in benachtei-

ligten Gebieten einen höheren Personalaufwand und Düngemittelaufwand je ha LF aufweisen, 

während der Pflanzenschutzmittelaufwand niedriger ausfällt. Zumindest 2011 bis 2013 scheinen 

die Pachtpreise in den benachteiligten Betrieben zugenommen zu haben und liegen höher als die 

der nicht-benachteiligten Betriebe. Die Summe der vier Aufwandspositionen kommt zu dem Er-

gebnis, dass die Aufwendungen der benachteiligten Betriebe 2006 bis 2008 im Vergleich zu den 

nicht-benachteiligten Betrieben um rund 25 Euro niedriger ausfallen; 2011 bis 2013 liegen sie 

jedoch um 42,5 Euro je ha höher. Anhand des Einkommens- und Aufwendungsdurchschnittsver-

gleichs der sieben Landkreise scheint das Aussetzen der Ausgleichszulage die richtige Entschei-

dung gewesen zu sein. Nach Landkreisen differenziert ist die Entscheidung nicht so schlüssig, wie 

die Berechnungen des Einkommensabstandes zwischen Betrieben mit niedrigstem und höchsten 

Einkommen in benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreisen zeigen (vgl. Tabelle 3). Bei-

spielsweise ergeben sich beim Gewinn je ha LF der benachteiligten Betriebe der Jahre 2011 bis 

2013 Einkommensrückstände von 270 Euro bis zu Einkommensvorteilen von 471 Euro je ha LF. 

Beim Gewinn je Betrieb liegt der Streuungsbereich zwischen rund -16.638 und +32.877 Euro. 

Selbst bei einer vollen Ausschöpfung der maximalen Ausgleichszulage von 180 Euro je Hektar 

lassen sich derartige Einkommensdefizite durch eine nach der LVZ gestaffelte Ausgleichszulage 

einerseits nicht kompensieren oder würden andererseits bei einigen Betrieben zu einer verstärk-

ten Überkompensation führen. 
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Tabelle 3: Unterschiede in den Indikatoren zur Einkommenssituation zwischen landwirtschaftlichen Betrieben des Testbetriebsnetzes 

in benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreisen/Landkreisgruppen in Schleswig-Holstein 

 

Quelle: Eigene Berechnungen mit Hilfe der Daten buchführender Betriebe des Testbetriebsnetzes sowie Daten der Amtlichen Statistik. 

Indikatoren Jahr

Dimen-

sion

benachteiligter Land-

kreisgruppe ohne AZ und

nicht benachteiligter 

Landkreisgruppe in SH 

benachteiligtem

Landkreis ohne AZ mit

niedrigstem und nicht 

benachteiligtem

Landkreis mit

höchstem Indika-

torwert in SH

benachteiligtem

Landkreis ohne AZ mit

höchsten und nicht

benachteiligtem

Landkreis mit

niedrigstem Indika-

torwert in SH

benachteiligter Refe-

renzlandkreisgruppe 

mit AZ in NI und

benachteiligter 

Landkreisgruppe in SH 

benachteiligtem

Landkreis mit AZ mit

niedrigstem Indika-

torwert in NI und

benachteiligtem 

Landkreis mit höchstem

 Indikatorwert in SH

benachteiligtem

Landkreis mit AZ mit

höchstem Indikator-

wert in NI und

benachteiligtem

Landkreis mit

niedrigstem

Indikatorwert in SH

Indikatoren zur landwirtschaftlichen 

Einkommenslage
Gewinn ohne AZ je Betrieb 2006-2008 Euro 10.287 -9.434 23.836 2.135 -16.855 19.242
Gewinn ohne AZ je Betrieb 2011-2013 Euro -3.667 -32.878 16.638 -509 -11.129 19.456
Gewinn je Betrieb 2011-2013 Euro -3.667 -32.878 16.638 1.390 -9.564 21.426
Außerldw. Einkommen des Betriebsinhaber-

ehepaaares 2011-2013 Euro -795 -11.494 9.939 -7.621 -26.737 18.695
Gesamteinkommen je Betriebsinhaberehepaar 2006-2008 Euro 5.520 -10.531 20.892 -4.295 -20.389 8.055
Gesamteinkommen je Betriebsinhaberehepaar 2011-2013 Euro -4.462 -18.804 12.557 -6.231 -13.070 16.890
Gewinn ohne AZ je ha LF 2006-2008 Euro 316,4 -106,9 481,6 -43,7 -183,1 109,0
Gewinn ohne AZ je ha LF 2011-2013 Euro 161,8 -270,8 471,0 -93,7 -353,3 288,7

Indikatoren zur außerlandwirtschaftlichen 

Einkommenslage
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte

je Einwohner 2011 Euro -973 -4.468 1.215 -1.854 -2.871 -329

Aufwandspositionen
Personalaufwand je ha LF 2006-2008 Euro 6,5 -269,3 62,4 -33,6 -70,4 0,7
Personalaufwand je ha LF 2011-2013 Euro 52,4 -243,8 109,9 -36,3 -49,2 37,1
Düngemittelaufwendungen je bereinigte AF 2006-2008 Euro 17,8 -40,6 73,9 40,8 -3,8 164,7
Düngemittelaufwendungen je bereinigte AF 2011-2013 Euro 4,8 -74,1 75,8 69,2 -10,4 306,7
Pflanzenschutzmittel-Aufwendungen je 

bereinigte AF 2006-2008 Euro -46,7 -82,2 83,6 -76,6 -133,4 -26,8
Pflanzenschutzmittel-Aufwendungen je 

bereinigte AF 2011-2013 Euro -61,8 -97,6 44,7 139,6 -109,7 -18,8
Pachtpreis je ha 2006-2008 Euro -2,4 -63,3 39,6 -94,4 -141,8 -4,7
Pachtpreis je ha 2011-2013 Euro 47,1 -63,5 194,0 -139,6 -210,6 -32,2

Schleswig-Holstein

5ƛŦŦŜǊŜƴȊ ȊǿƛǎŎƘŜƴ Χ
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Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass für die Landkreisauswertung der Jahre 2006 

bis 2008 und 2011 bis 2013 für die Testbetriebe keine expliziten Informationen über die Be-

triebsbereiche (Futterbau, Marktfrucht etc.) vorliegen. Verzerrungen, die sich aus möglichen un-

terschiedlich zusammengesetzten Gruppen mit unterschiedlich hohen Anteilen an Futterbau-, 

Veredlungs- oder Marktfruchtbetrieben ergeben, lassen sich so nicht determinieren.  

Die Auswertung der Amtlichen Agrarstatistik (vgl. Tabelle A-1 im Anhang) ergab aber, dass bis auf 

den Landkreis Ostholstein, Futterbaubetriebe die vorherrschende Betriebsform darstellen. Der 

Anteil an Futterbaubetrieben ist jedoch in den nicht-benachteiligten Landkreisen etwas geringer 

als in den benachteiligten Landkreisen (siehe Tabelle A-1 im Anhang). Die ermittelten Einkom-

mensdifferenzen dürften somit ein relativ zutreffendes Bild abgeben. 

Aussagen zu einem Vergleich geförderter Betriebe mit nicht-geförderten Betrieben in benachtei-

ligten und nicht-benachteiligten Gebieten Schleswig-Holsteins waren mit den Testbetriebsdaten 

nicht möglich. Der Einkommensvergleich aus der Ex-post-Bewertung für die Förderperiode 2000 

bis 2006 ergab, dass bei einem Vergleich sogenannter erweiterter Futterbaubetriebe7 für das WJ 

2005/06 die mit Ausgleichszulage geförderten Betriebe eine Einkommenslücke zu nicht-

geförderten Betrieben in benachteiligten Gebieten von 10.418 Euro je Betrieb bzw. von 168 Euro 

je ha LF aufwiesen (Plankl und Dickel, 2009d). Bei einer durchschnittlich gewährten Ausgleichszu-

lage von 8.979 Euro je Betrieb bzw. 113 Euro je ha LF erfolgte ein relativ großer angemessener 

Einkommensausgleich durch die Ausgleichszulage von 86,2 bzw. 67,3 %. 

Die außerlandwirtschaftliche Einkommenssituation deutet auf keine besseren außerlandwirt-

schaftlichen Erwerbsmöglichkeiten hin. Das außerlandwirtschaftliche Einkommen des Betriebsin-

haberehepaares liegt im Durchschnitt der benachteiligten Landkreise um rund 800 Euro niedri-

ger, und auch hier errechnet sich eine hohe Streubreite von rund -11.500 bis +9.900 Euro (vgl. 

Tabelle 3 sowie Tabelle A-2 im Anhang). Auch wenn das auf die Betriebsleiter bezogene Gesamt-

einkommen und das auf die Einwohner bezogene verfügbare Einkommen der privaten Haushalte 

nicht absolut vergleichbar sind, wird deutlich, dass der Einkommensabstand Landwirtschaft zu 

Nichtlandwirtschaft im Durchschnitt der benachteiligten Landkreise um rund 3.500 Euro geringer 

ist als in den nicht-benachteiligten Landkreisen. Das Spektrum der Einkommensdifferenz reicht in 

den nicht-benachteiligten Landkreisen von rund 43.000 bis 67.000 Euro, während das Spektrum 

in den benachteiligten Landkreisen von rund 47.000 bis 56.000 Euro geringer ausfällt. Bei einer 

Einkommensorientierung am außerlandwirtschaftlichen Einkommen ς sofern ein solcher Ver-

gleich vorgenommen wird ς dürften die Betriebe der benachteiligten Landkreise zu einer positi-

veren Einschätzung kommen. Ob allerdings der Einzelne seine relative Einkommenslage wahr-

nimmt und auch objektiv beurteilen kann, ist mehr als zweifelhaft. 

                                                      
7  Dazu zählen Marktfrucht-Futterbau, Milchviehbetriebe, Rindermastbetriebe, Futterbau-Marktfruchtbetriebe, Futter-

bau-Veredlungsbetriebe, Futterbau-Dauerkulturbetriebe, Veredlungs-Futterbaubetriebe, Dauerkultur-
Futterbaubetriebe und Landwirtschaft mit Futterbau. 
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Für den sektoralen Einkommensvergleich ist zu bedenken, dass die landwirtschaftlichen Einkom-

men in der Regel stärkeren jährlichen Schwankungen (bedingt durch die Ertragslage, schwanken-

de Milch- und Getreidepreise) unterliegen als außerlandwirtschaftliche Einkommen. Im außer-

landwirtschaftlichen Bereich finden in regelmäßigen Abständen meist an die Inflation angepasste 

Lohn- und Gehaltssteigerungen statt.  

5.2 Vergleich benachteiligte Küstenlandkreise in Schleswig-Holstein zu Re-
ferenzlandkreisen in Niedersachsen 

Niedersachsen hat in den Jahren 1996 bis 2008 auf die Förderung von Betrieben in benachteilig-

ten Gebieten mit der Ausgleichszulage verzichtet. 2009 wurde die Maßnahme für Grünlandflä-

chen in benachteiligten Gebieten wieder neu eingeführt und seitdem fördert das Land diese Flä-

chen mit einer einheitlichen Prämie von 35 Euro je ha LF. Auf eine Differenzierung der Förderung 

nach der Bodengüte (LVZ bzw. EMZ) verzichtet Niedersachsen. Ob durch die Förderung von be-

nachteiligten Grünlandstandorten der landwirtschaftliche Strukturwandel in Futterbaubetrieben 

verlangsamt und die Flächenbewirtschaftung gesichert werden konnte, obliegt der Situationsana-

lyse für Niedersachsen in Kapitel 6.  

Nachfolgend soll durch einen Vergleich von zwei Küstenlandkreisen in Schleswig-Holstein und 

Niedersachsen analysiert werden, wie sich der Strukturwandel in den benachteiligten Gebieten 

Niedersachsens von der Entwicklung in Schleswig-Holstein unterscheidet (vgl. Tabelle A-1 im An-

hang). Die Analyse Niedersachsens beschreibt die Situation zwischen 1999 und 2010 für eine Küs-

tenregion, in der die Ausgleichszulage nahezu über den gesamten Betrachtungszeitraum abge-

schafft war, während die Küstenlandkreise Schleswig-Holsteins eine Situation widerspiegeln, in 

der benachteiligte Betreibe mit Flächen in Kleinen Gebieten weiterhin Ausgleichzulage erhielten. 

Der Vergleich von Nordfriesland und Dithmarschen mit Wittmund und Cuxhaven weist für die 

Landkreise in Niedersachsen einen marginal verlangsamten Strukturwandel auf.  

Der kurzfristige Rückgang der Betriebe von 2007 bis 2010 betrug in Niedersachsen 16,5 % und in 

Schleswig-Holstein 16,8 %. Langfristig verlief der Rückgang der Betriebe in den benachteiligten 

Küstenlandkreisen von Niedersachsen, ggf. auch als Folge des Aussetzens der Ausgleichszulage, 

mit 38,1 % im Vergleich zu 29,6 % in Schleswig-Holstein deutlich rasanter. Die unterschiedliche 

Entwicklung könnte ein Indiz sein, dass es Niedersachsen durch Wiedereinführung der Aus-

gleichszulage gelungen ist, den Strukturwandel in den letzten zwei Jahren zu verlangsamen. Auf-

grund der niedrig festgesetzten Ausgleichszulage ist aber davon auszugehen, dass die Entwick-

lungen auch von anderen Einflussgrößen abhängen. Mit Fokus auf die Grünlandbetriebe zeigen 

die Ergebnisse, dass auch hier kurzfristig der Strukturwandel zwischen 2007 und 2010 in den be-

nachteiligten Landkreisen Niedersachsens etwas langsamer verlief als in den Küstenlandkreisen 

von Schleswig-Holstein. Zur langfristigen Entwicklung der Grünlandbetriebe fehlten entsprechen-

de Daten. 
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Die landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie die Grünlandfläche gingen in den seit 2009 geför-

derten benachteiligten Landkreisen Niedersachsens weniger stark zurück als in Schleswig-

Holstein. Die Veränderung der Grünlandfläche über einen längeren Zeitraum von 1999 bis 2010 

weist ebenso einen geringeren Rückgang in den benachteiligten Landkreisen von Niedersachsen 

auf, was darauf hindeutet, dass auch in einer Phase ohne Ausgleichsförderung in Niedersachsen 

ein geringerer Rückgang bei der Grünlandfläche zu beobachten ist. Der Zuwachs an Silomaisflä-

che zwischen 2007 und 2010 ist in der Referenzregion Niedersachsen mit 20,9 % im Vergleich zu 

28,4 % geringer ausgefallen. Dies bestätigt sich auch langfristig. Die benachteiligten Küstenland-

kreise in Niedersachsen kommen auf einen Silomaisanteil an der Ackerfläche von 52,8 %; die be-

nachteiligten Kreise Schleswig-Holstein kommen lediglich auf einen Anteil von 30,3 %. Da auch 

die Waldfläche von 2000 bis 2011 in den niedersächsischen Landkreisen weniger stark zugenom-

men hat, scheinen die landschaftlichen Veränderungen in den benachteiligten Landkreisen von 

Niedersachsen nicht so massiv zu sein. Welche Bedeutung den Unterschieden in den agrarstruk-

turellen Parametern und Ertragsindikatoren zukommt und was auf die Ausgleichszulagenförde-

rung in Niedersachsen zurückzuführen ist, entzieht sich einer kausalen Analyse. Festzustellen ist, 

dass die Milchkuhleistung in den benachteiligten Küstenlandkreisen von Schleswig-Holstein um 

21,5 % zugenommen hat, während der Zuwachs in Niedersachsen bei 6,2 % liegt. Anders beim 

Getreideertrag: Dieser hat in Niedersachsen um 13 %, in Schleswig-Holstein um 3,4 % zugenom-

men. 

Auswertung der Testbetriebsdaten  

Der Vergleich der benachteiligten Betriebe ohne Ausgleichszulage in benachteiligten Agrarzonen 

Schleswig-Holsteins mit benachteiligten Betriebe in den beiden benachteiligten Küstenlandkrei-

sen Niedersachsens lässt erkennen, dass das betriebliche Einkommen der niedersächsischen Be-

triebe im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2008 um rund 2.100 Euro höher und 2011 bis 2013 um 

rund 500 Euro niedriger ausfällt. Im Min-Max-Vergleich der Betriebe der einzelnen Landkreise 

streut der Einkommensunterschied zwischen rund -11.000 und +19.000 Euro je Betrieb (vgl. Ta-

belle A-2 im Anhang). Der Gewinn je ha LF liegt zu den beiden Zeitpunkten im Durchschnitt der 

Betriebe der beiden Landkreise Niedersachsens um 44 bzw. 94 Euro je ha niedriger. Eine Aus-

gleichszulage in der festgesetzten Höhe von 35 Euro würde einen Teil des Einkommensunter-

schieds kompensieren. Extremabweichungen, wie es der Min-Max-Vergleich dokumentiert 

(Streuung von -353 bis +289 Euro je ha LF), lassen sich durch eine für Grünland maximal festge-

setzte Ausgleichszulage von 35 Euro kaum ausgleichen; vielmehr würden sie die positive Ein-

kommensdifferenz noch erhöhen. Im Durchschnitt der Landkreise liegen in Schleswig-Holstein 

2011 bis 2013 die Aufwandspositionen Personalaufwand, Dünge- und Pflanzenschutzmittelauf-

wand und Pachtzahlungen rund 176 Euro je ha höher als in Niedersachsen. 2006 bis 2008 lag die 

Differenz in den Aufwandspositionen nur unwesentlich niedriger (164 Euro je ha).  
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Das außerlandwirtschaftliche Einkommen des Betriebsinhaberehepaares fällt im Durchschnitt der 

Betriebe der niedersächsischen Landkreise um 7.600 Euro geringer aus, bei einer Streubreite von 

-26.700 bis +18.700 Euro. Der Einkommensabstand zwischen landwirtschaftlichen Gesamtein-

kommen und verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner ist im Durchschnitt 

der beiden niedersächsischen Landkreise mit 48.252 Euro im Vergleich zu 52.650 Euro in Schles-

wig-Flensburg geringer. In Wittmund dürfte jedoch bei einem Einkommensabstand von 

67.118 Euro die Einkommensunzufriedenheit aus dem sektoralen Einkommensabstand am größ-

ten sein.  
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6 Situation in Niedersachsen: Vergleich benachteiligte zu nicht-
benachteiligten Landkreisen 

Niedersachsen hat 13 Jahre (ab 1996 bis einschließlich 2008) auf eine Ausgleichszulagenförde-

rung für Landwirte in benachteiligten Gebieten verzichtet und die freigewordenen Fördermittel 

vorwiegend in die Maßnahmen der einzelbetrieblichen Förderung einfließen lassen. Diese spezi-

elle Situation ermöglicht einen Vergleich der agrarstrukturellen Entwicklung in benachteiligten 

Gebieten ohne Ausgleichszulage mit nicht-benachteiligten Gebieten.  

2009 wurde die Ausgleichszulage als eigenständige Fördermaßnahme im gesamten benachteilig-

ten Gebiet in Niedersachsen (Gebiet umfasst Benachteiligte Agrarzonen und Kleine Gebiete) wie-

der neu aufgelegt. Als förderberechtigte Flächen wurden jedoch nur noch Grünlandflächen zuge-

lassen; die Höhe der Ausgleichszulage wurde auf 35 Euro je Hektar festgesetzt. Damit bleibt das 

Land weit unterhalb des möglichen Fördersatzes von 180 Euro je Hektar. Auf eine Staffelung nach 

der Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden wurde verzichtet. Auch im Förderzeitraum 

2014 bis 2020 soll es bei einer Förderung von Grünland in benachteiligten Gebieten bleiben, wo-

bei die Förderung in Abhängigkeit der Betriebsgröße gestaffelt werden soll (vgl. Tabelle 1).  

Die von der FAL durchgeführte Evaluation der Ausgleichszulage für den Förderzeitraum 1994 bis 

1998 kam 2001 zu dem Ergebnis, dass ein Aussetzen der Ausgleichszulage zu Gunsten einer Stär-

kung der einzelbetrieblichen Förderung, angesichts der analysierten Entwicklung der Betriebe 

und der landwirtschaftlich genutzten Fläche, der richtige Weg war (vgl. Burgath et al., 2001). Für 

die Evaluationsperiode 2000 bis 2006 wurde keine vollständige Situationsanalyse für die benach-

teiligten Gebiete in Niedersachsen durchgeführt. Im länderübergreifenden Evaluationsbericht 

wurden jedoch die Ergebnisse der Sonderauswertung der ASE auch für das Bundesland Nieder-

sachsen für einen Referenzvergleich mit dargestellt (vgl.(Plankl et al., 2006).  

2010 wurde den antragsberechtigten Landwirten in Niedersachsen und Bremen erstmals die 

Ausgleichszulage für ihre benachteiligten Flächen ausgezahlt. Im Rahmen des Health Checks hat-

ten sich Niedersachsen und Bremen die Ausgleichszulage wieder notifizieren lassen, wenn auch 

die Maßnahme nicht zu den neuen Herausforderungen zugeordnet wurde. Durch die Wiederauf-

nahme der Ausgleichszulage im Entwicklungsprogramm PROFIL unterliegt die Maßnahme nun 

auch wieder der Evaluation. Für die Halbzeitbewertung 2010 lagen jedoch noch keine Daten vor, 

um die Maßnahme hinsichtlich der Erreichung ihrer gesetzten Ziele bewerten zu können.  

Mit den zeitnahen Ergebnissen der Landwirtschaftszählung von 2010 und dem Vergleich mit der 

Situation 2007 lassen sich für die vorliegende Untersuchung kurz- sowie langfristige Effekte einer 

Ausgleichszulagenförderung in Niedersachsen noch nicht hinreichend dokumentieren. Der Ver-

gleich mit der Situation 1999 dürfte jedoch Hinweise auf mögliche Effekte der Ausgleichszulage 

liefern. Durch eine zeitliche Überlappung von Förder- und Nichtförderphase und durch Timelags 

in den Wirkungen der Ausgleichszulagenförderung dürften sich jedoch gewisse Verzerrungen in 
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den Ergebnissen niederschlagen. Belastbarere Ergebnisse können erst auf Basis der Auswertun-

gen der Daten der jüngsten Agrarstrukturerhebung 2013 erzielt werden. 

Für einen Vergleich von benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreisen wurden in der 

Untersuchung sieben nicht-benachteiligte und zehn benachteiligte Landkreise Niedersachsens 

entsprechend ihrem Anteil benachteiligter Fläche herangezogen und drei Untersuchungsgruppen 

gebildet (vgl. Karte 3). Die beiden Landkreise Goslar und Osterode stehen für eine benachteiligte 

Mittelgebirgsregion; Gifhorn, Celle, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und der Heidekreis stehen für 

eine Region mit leichten Böden und die Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland und Leer bilden 

eine benachteiligte Grenzregion zu den Niederlanden. Die drei benachteiligten Landkreisregionen 

werden untereinander und mit den beiden nicht-benachteiligten Regionen verglichen. Der Anteil 

der benachteiligten Fläche in den Untersuchungslandkreisgruppen liegt bei 57,2 %, 69,6 % und 

97,7 % und streut innerhalb der Gruppen. Die Region 3 steht aufgrund des hohen Anteils benach-

teiligter Fläche für die am stärksten benachteiligte Landkreisregion. In den beiden Landkreisgrup-

pen der nicht-benachteiligten Landkreise weisen drei Landkreise keine benachteiligte Fläche auf, 

während Northeim auf einen Anteil benachteiligter Fläche von 11,8 % und Holzminden von 

17,9 % kommen.  

Karte 3:  Übersicht über die Lage der untersuchten Landkreise in Niedersachsen  
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In Abbildung 4 sind einige Indikatoren zum langfristigen agrarstrukturellen Wandel in Nieder-

sachsen abgebildet. Die gesamte Analyse kann der Tabelle A-3 im Anhang entnommen werden.  

In den drei Jahren von 2007 bis 2010 lag in den drei benachteiligten Landkreisregionen der kurz-

fristige Rückgang der Grünlandbetriebe zwischen 16,5 % und 16,9 %. Den geringsten Rückgang 

unter den Landkreisen hat Goslar mit 12,2 % und den höchsten Osterrode mit 20,6 %.8 Osterode 

weist einen relativ hohen Anteil an Nebenerwerbsbetriebe auf (67,4 %) und der Anteil der Acker-

baubetriebe liegt bei 41,6 %. Im angrenzenden Landkreis Goslar liegen die entsprechenden Antei-

le bei 39 bzw. 60,2 %. In den vier benachteiligten Landkreisen Osterode, Heidekreis, Grafschaft 

Bentheim und Leer fiel der kurzfristige Rückgang der seit 2009 wieder mit Ausgleichszulage ge-

förderten Grünlandbetriebe etwas niedriger aus als der Rückgang aller landwirtschaftlichen Be-

triebe. In den beiden nicht-benachteiligten Landkreisregionen haben hingegen die Grünlandbe-

triebe im Zeitraum 2007 bis 2010 etwas stärker abgenommen als der Durchschnitt aller Betriebe. 

In vier nicht-benachteiligten Landkreisen verlief der Rückgang der Grünlandbetriebe deutlich 

langsamer im Vergleich zum Rückgang in den benachteiligten Landkreisgruppen. Der Rückgang 

der Grünlandbetriebe streut in den benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreisen in ei-

nem vergleichbaren Bereich von -10 bis -20 %. Durch die starke Streuung in den Ergebnissen und 

durch den Tatbestand, dass die Ausgleichszulage erst wieder seit 2009 für Grünlandflächen ge-

währt wird, sind die Wirkungen der Ausgleichszulage auf den Strukturwandel der Betriebe 

schwer nachweisbar. Dass in Landkreisen mit einer geringeren durchschnittlichen Betriebsgröße 

der Strukturwandel intensiver verlaufen ist, lässt sich ebenfalls nicht signifikant belegen. Auch die 

Hofnachfolgesituation ist keineswegs in allen benachteiligten Landkreisen schlechter als in den 

nicht-benachteiligten Landkreisen. Mit einem Anteil von nur 20,3 % gesicherten Hofnachfolger 

steht der Landkreis Osterode besonders schlecht unter den benachteiligten Landkreisen dar. 

Auch im benachteiligten Landkreis Leer ist mit einem Hofnachfolgeanteil von 24,10 % die Situati-

on ähnlich schlecht, während in den benachteiligten Landkreisen Goslar und Emsland eine Hof-

nachfolgequote von rund 35 % besteht. In den nicht-benachteiligten Landkreisen weisen Braun-

schweig und Hildesheim mit ihren guten Ackerböden eine Hofnachfolgequote von 38 % aus. Am 

schlechtesten scheint die Hofnachfolgesituation im nicht-benachteiligten Landkreis Holzminden 

mit 27,8 % zu sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Holzminden zwar als nicht-benachteiligter 

Landkreis in die Untersuchung einbezogen wurde; der Landkreis weist jedoch einen Anteil be-

nachteiligter Fläche von rund 18 % auf. Insgesamt scheint die Hofnachfolgesituation innerhalb 

der benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreise sehr heterogen und von verschiedenen 

Einflussgrößen determiniert zu sein. Über den Einfluss der Ausgleichszulage auf die Hofnachfol-

gesituation liegen keine wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse vor. 

In der langfristigen Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen 1999 und 2010 dürfte 

sich der Einfluss der Ausgleichszulagenförderung in den letzten beiden Jahren wenig stark nieder-

                                                      
8  Wie bereits erwähnt, hat sich die Erfassungsgrenze bei der Agrarstrukturerhebung von 2007 von 2 ha LF auf 5 ha LF im 

Jahr 2010 geändert. Der starke Rückgang der Betriebe ist daher auch dadurch zu erklären, dass im Jahr 2010 viele 
Kleinstbetriebe nicht mehr aufgeführt werden, die in der Statistik von 2007 noch enthalten sind. 
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schlagen. Die Ergebnisse zeigen für die benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreisgrup-

pen keine ausgeprägten Unterschiede. Der Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe streut 

zwischen -32,6 % und -38,7 %, wobei der Betriebsrückgang in der Gruppe 1 der nicht-

benachteiligten Landkreise am stärksten streut (-26,6 % in Wolfenbüttel und -52,5 % in Braun-

schweig). Mit -43,2 % fällt der Betriebsrückgang im benachteiligten Landkreis Osterrode am 

stärksten und in Goslar mit -27,9 % am geringsten aus. Trotz des starken Rückgangs in Osterode 

kommt der Landkreis nur auf eine durchschnittliche Betriebsgröße von 59,2 ha. Goslar weist eine 

durchschnittliche Betriebsgröße von 87,9 ha auf (vgl. Abbildung 4). 

Die Betriebe in den nicht-benachteiligten Landkreisen Niedersachsens sind stärker auf den Pro-

duktionszweig Ackerbau ausgerichtet. In den Landkreisen der benachteiligten Harzregion ist dies 

auch der Fall, während in den Landkreisen der beiden anderen benachteiligten Landkreisregionen 

auch Landkreise mit Schwerpunkt Futterbau vorzufinden sind. Als häufigste Einkommenskombi-

nationen werden bei den nicht-ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜƴ α!ǊōŜƛǘŜƴ ŦǸǊ ŀƴŘŜǊŜ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦt-

ƭƛŎƘŜ .ŜǘǊƛŜōŜά ƎŜƴŀƴƴǘΤ ƛƴ ŘŜƴ ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜƴ ǎƛƴŘ αCƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ǳƴŘ ŘƛŜ α9r-

ȊŜǳƎǳƴƎ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜǘǊŅƎŜǊά ŘƛŜ ƘŅǳŦƛƎǎǘŜƴ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴǎƪƻƳōƛƴŀǘƛƻƴŜƴ (Statistische 

Ämter des Bundes und der Länder, 2011). 

Der kurzfristige Rückgang der landwirtschaftlich genutzten Fläche zwischen 2007 und 2010 liegt 

in den nicht-benachteiligten Landkreisen zwischen -1,0 % in Hildesheim und -5,3 % in Salzgitter. 

Für Braunschweig und Holzminden weist die Amtliche Statistik sogar eine Zunahme der landwirt-

schaftlichen Fläche um 1,3 % aus. Die Zunahmen resultieren auch aus den nachgemeldeten Flä-

chen im Zuge der GAP-Reform. In den benachteiligten Landkreisen liegt der Rückgang der LF zwi-

schen -0,8 % in Gifhorn und -2,7 % in Osterode. In Goslar hat die LF um 1 % zugenommen. Die 

Heterogenität in den Ergebnissen lässt kaum Rückschlüsse auf einen Einfluss der Ausgleichszula-

ge seit 2009 zu, zumal ein Rückgang der LF nicht gleichbedeutend ist mit einer Aufgabe schlech-

ter Flächen in benachteiligten Gebieten, sondern sich aus verschiedenen Nachfragekomponenten 

konkurrierender Nutzer ergibt. Langfristig von 1999 bis 2010 ist die LF im nicht-benachteiligten 

Landkreis Salzgitter mit -8,8 % am stärksten zurückgegangen. In drei benachteiligten Landkreisen 

hat die LF langfristig sogar zugenommen. Im benachteiligten Landkreis Grafschaft Bentheim hat 

die LF mit -4,9 % am stärksten abgenommen (vgl. Abbildung 4).  

Die Fokussierung der Ausgleichszulagenförderung auf Grünland legt es nahe, die Entwicklung der 

Grünlandflächen näher zu analysieren. In den drei benachteiligten Landkreisgruppen ist die Grün-

landfläche seit Wiedereinführung der Ausgleichszulage kurzfristig (2007 bis 2010) weniger stark 

zurückgegangen als in den nicht-benachteiligten Landkreisgruppen. Der Rückgang liegt in den 

benachteiligten Landkreisen in einem Bereich von -1,4 % in Goslar und -7,7 % in Celle. In drei 

nicht-benachteiligten Landkreisen beträgt der Rückgang der Grünlandfläche rund -10 bis -13 %. 

Hier könnte von der Ausgleichszulage ein positiver Einfluss ausgegangen sein. Bei einer längerfris-

tigen Betrachtung über den Zeitraum 1999 bis 2010 ist in den benachteiligten Landkreisen eine 

sehr differenzierte Entwicklung der Grünlandflächen zu beobachten. Einen starken Rückgang der 

Grünlandfläche beobachten wir in der Grafschaft Bentheim mit -57,3 % und im Emsland mit -
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41,1 %. Beides sind Landkreise mit geringen Grünlandanteilen von rund 14 bzw. 10 % an der Ge-

samt-[CΦ Lƴ ŘŜƴ ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜƴ ŘŜǊ ΰIŜƛŘŜǊŜƎƛƻƴΨ Ƙŀǘ ŘƛŜ DǊǸƴƭŀƴŘŦƭŅŎƘŜ ƛƳ [ŀƴd-

kreis Celle mit -17,7 % am stärksten abgenommen, während in Lüneburg und im Heidekreis die 

Grünlandfläche um 3,6 bzw. 8,8 % zugenommen hat. In den beiden benachteiligten Harzlandkrei-

sen Goslar und Osterrode ging die Grünlandfläche um -11,3 bzw.-4,1 % zurück. In drei der sieben 

nicht-benachteiligten Landkreise hat die Grünlandfläche zwischen 10 und 16 % zugenommen. 

Hierbei handelt es sich um Landkreise mit sehr niedrigem Grünlandanteil. In den beiden Land-

kreisen Holzminden und Northeim mit höherem Grünlandanteil ist die Grünlandfläche um -8,6 

bzw. um -18 % zurückgegangen.  

Die differenzierten Ergebnisse sind kein verlässlicher Nachweis für den Einfluss der Ausgleichszu-

lage auf die Entwicklung landwirtschaftlich genutzter Flächen. Insgesamt stellt sich die Situation 

in den benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreisen sehr heterogen dar. An Flächenver-

änderungen hervorzuheben ist die Situation in Celle und Lüchow-Dannenberg: In beiden benach-

teiligten Landkreisen ging die Grünlandfläche (trotz Ausgleichszulage in den letzten Jahren) rela-

tiv stark zurück und die Silomaisfläche hat um 47 bzw. 54 % zugenommen, sodass der Anteil der 

Silomaisfläche an der Ackerfläche 2010 bei 31 bzw. 18 % liegt. Von starken Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild ist auch in dem von Grünland geprägten Landkreis Leer auszugehen: Trotz eines 

langfristigen Rückgangs der Grünlandfläche um 14,6 % liegt der Grünlandanteil bei 75,4 %. Die 

Zunahme der Silomaisfläche hat dazu geführt, dass sich der Silomaisanteil an der AF auf 53,9 % 

erhöht hat. Während in benachteiligten Regionen eine Zunahme der Waldfläche vielfach durch 

die Ausgleichszulagenförderung verhindert werden soll, ist die Zunahme der Waldfläche im be-

nachteiligten Landkreis Leer um 36,3 %, bei einem geringen Waldflächenanteil von 2,8 %, eher 

positiv zu werten. In waldreichen Landkreisen wie Goslar und Osterrode mit einem Waldanteil 

von über 50 % hat sich die Waldfläche im Zeitraum 2000 bis 2011 nochmals um 2,2 bzw. 1,4 % 

erhöht. Ob seit Einführung der Ausgleichszulage eine Veränderung eingetreten ist, lässt sich mit 

den vorliegenden Zahlen noch nicht belegen. Bis auf den benachteiligten Landkreis Leer scheint 

die Veränderung der Waldfläche in den benachteiligten Landkreisen nicht auffallend stärker ver-

laufen zu sein als in den nicht-benachteiligten Landkreisen.  



32 Agrarstrukturelle Unterschiede und Veränderungen in benachteiligten und nicht-ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ DŜōƛŜǘŜƴΧ 

3
2 

 
C

H
A

P
T

E
R

 3
      E

stim
a

tio
n

: T
h

e
 re

la
tio

n
 b

e
tw

e
e
n

 in
d

u
stria

l stru
ctu

re
 a

n
d

 e
co

n
o

m
ic fu

n
d

a
m

e
n

ta
ls

  

 3
2 

 
C

H
A

P
T

E
R

 3
      E

stim
a

tio
n

: T
h

e
 re

la
tio

n
 b

e
tw

e
e
n

 in
d

u
stria

l stru
ctu

re
 a

n
d

 e
co

n
o

m
ic fu

n
d

a
m

e
n

ta
ls  

 

Abbildung 4: Langfristige Veränderungen (1999 bis 2010) der Betriebe, der LF, des Grün-

landes, der Silomaisfläche und der Waldfläche in benachteiligten und nicht-

benachteiligten Landkreisen in Niedersachsen ς Angaben in Prozent 

 

*  Der starke Rückgang der Betriebe ist unter anderem auch auf die veränderten Erfassungsgrenzen bei der Agrar-
strukturerhebung zurückzuführen: Während 2007 noch alle Betriebe ab 2 ha LF erfasst wurden, wurden ab 2010 
Betriebe erst ab einer Betriebsgröße von 5 ha in die Zählung mitaufgenommen. Der starke Rückgang der Betrie-
be ist daher auch dadurch zu erklären, dass im Jahr 2010 viele Kleinstbetriebe nicht mehr aufgeführt werden, 
die in der Statistik vor 2007 noch enthalten sind. 

Quelle:  Eigene Berechnungen mit Hilfe der Daten der Amtlichen Agrarstatistik (verschiedene Jg.). 

Die regionalen Unterschiede in den Ertragsindikatoren, wie die Milchkuhleistung und der Wiesen- 

und Mähweidenertrag, sind in Niedersachsen kein hinreichender Beleg für die Notwendigkeit 

einer Ausgleichszulagenförderung auf Grünlandstandorten. Bis auf Osterode und Lüchow-

Dannenberg ς beides Landkreise mit einer Milchkuhleistung von rund 6.400 kg je Kuh ς ent-

spricht die Milchkuhleistung der benachteiligten Landkreise in etwa der Milchkuhleistung der 

nicht-benachteiligten Referenzlandkreise. In den benachteiligten Landkreisen Celle, Heidekreis, 

Grafschaft Bentheim und Emsland liegt die Milchkuhleistung sogar über jener der nicht-

benachteiligten Landkreise. 

Die langfristige Entwicklung der Milchkuhleistung zwischen 1999 und 2010 weist in den benach-

teiligten Landkreisgruppen eine Zunahme von 10,7 (LK-Gruppe 1), 8,9 (LK-Gruppe 2) und 15,5 % 

(LK-Gruppe 3) aus. Der Landkreis Emsland weist unter den benachteiligten Landkreisen die 

höchste Steigerung der Milchkuhleistung von 32 % auf. Bei den nicht-benachteiligten Landkreisen 
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liegt Northeim mit einer Milchkuhleistung von 7.679 kg je Kuh und einer Steigerung der Milch-

kuhleistung um 20,1 % an der Spitze. Wiesen- und Mähweidenertrag aus dem Jahr 1999 lassen 

auf keine Ertragsnachteile auf Grünlandstandorten in benachteiligten Landkreisen schließen. 

Richtwertdeckungsbeitragsrechnungen der Landwirtschaftskammer für 2013 weisen jedoch für 

Marschböden (überwiegend nicht benachteiligtes Gebiet) für Grassilage (fünf Schnitte) einen 

Energieertrag von 76 GJ NEL je ha auf, während auf anderen Grünlandstandorten (überwiegende 

Standorte innerhalb der Kulisse der benachteiligten Gebiete) lediglich 64 GJ NEL je ha erreicht 

werden. Auch bei Mähweiden und reiner Beweidung liegen die Energieerträge je Hektar in den 

benachteiligten Gebieten deutlich niedriger als auf den Marschstandorten.  

Auch wenn die Förderung der Ausgleichszulage in Niedersachsen auf Grünlandflächen begrenzt 

ist, soll für die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation von Betriebe in benachteiligten Gebie-

ten auch auf die Ertragsbedingungen auf Ackerböden eingegangen werden. Ertragsnachteile bei 

den Ackerkulturen dürften sich besonders in benachteiligten Landkreisen mit einem hohen 

Ackerbauanteil einkommensmäßig bemerkbar machen. So liegen in den vier Landkreisen der be-

nachteiligten Landkreisregion 2 der Getreide-, der Zuckerrüben- und der Winterrapsertrag unter 

dem der nicht-benachteiligten Referenzlandkreise. Der maximale Getreideertragsunterschied 

beträgt 26 dt je ha zwischen Salzgitter und dem Heidekreis. In Goslar, Osterode, im Emsland und 

in Leer reicht der Getreideertrag an das Niveau von Braunschweig, Peine und Holzminden heran. 

Die Spanne zwischen geringstem und höchstem Getreideertrag ist in den benachteiligten und 

nicht-benachteiligten Landkreisen mit jeweils rund 10 dt je ha vergleichbar. Die langfristige Ent-

wicklung des Getreideertrags zwischen den Zeitpunkten 1999 und 2010 weist einen leichten 

Rückgang im Getreideertrag aus. Davon sind benachteiligte als auch nicht-benachteilige Landkrei-

se betroffen. Eine Zunahme des Getreideertrags von durchschnittlich 11,4 % weisen lediglich die 

benachteiligten Landkreise der Region 3 auf.  

Die mit Wiedereinführung der Ausgleichszulage auf Grünland ausgerichtete Förderung scheint 

sich, gemessen an den ausgewählten Indikatoren und vorbehaltlich der richtigen Auswahl der 

Zeitpunkte für die Ertragsentwicklung, als der richtige Weg zu erweisen. Es muss jedoch darauf 

hingewiesen werden, dass es sich hier um reine Ertragsdaten handelt. Ob die relativ guten Erträ-

ge in den benachteiligten Landkreisen ggf. einen höheren Aufwand an Pflanzenschutz- und Dün-

gemitteln erforderten, wird die Auswertung der Testbetriebsdaten zeigen. Die hohen Getreideer-

träge in Goslar und Osterode am Harz lassen sich jedoch auch durch die guten Bodenverhältnisse 

erklären. Die Vorharzflächen zeichnen sich durch eine hohe LVZ aus und sind auch durch die kli-

matischen Voraussetzungen bestens für den Ackerbau geeignet. Eine Förderung von Ackerflä-

chen gerade in dieser Region wäre daher nicht zu rechtfertigen. Ob dies jedoch für alle Ackerflä-

chen im gesamten benachteiligten Gebiet in Niedersachsen gilt, kann mit den hier vorliegenden 

Daten nicht hinreichend beurteilt werden. Weitere Ertragszahlen für Ackerfrüchte machen je-

doch folgendes deutlich: In den beiden benachteiligten Landkreisen Celle und im Heidekreis mit 

einem hohen Silomaisanteil von rund 30 % reicht der Silomaisertrag bis an das Niveau der nicht-

benachteiligten Landkreise heran. Die benachteiligten Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland 

und Leer kommen hingegen auf einen Silomaisertrag von rund 450 dt je ha. Zwischen dem be-
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nachteiligten Landkreis Goslar mit dem niedrigsten Silomaisertrag und dem nicht-benachteiligten 

Landkreis Northeim mit dem höchsten Silomaisertrag besteht ein Unterschied von 177 dt je ha 

während im benachteiligten Landkreis Osterrode der Silomaisertrag um 189 dt je ha höher liegt 

als der des nicht-benachteiligten Landkreises Peine. Da Niedersachsen keine Ausgleichszulage für 

Ackerflächen gewährt, erfolgt kein Ausgleich von natürlichen Standortunterschieden zwischen 

benachteiligten und nicht-benachteiligten Ackerlandflächen. Auch für die Förderperiode 2014 bis 

2020 will Niedersachsen weiterhin auf eine Förderung von Ackerflächen verzichten. 

Dass Betriebe in benachteiligten Gebieten extensiver wirtschaften als Betriebe in nicht-

benachteiligten Gebieten, scheint sich gemessen an einigen Intensitätsindikatoren nicht per se zu 

bestätigen. Der Rindviehbesatz je 100 ha HFF liegt in den Landkreisen der benachteiligten Land-

kreisregion 2 sowie im benachteiligten Landkreis Leer höher als der Vergleichswert der beiden 

nicht-benachteiligten Referenzlandkreises Wolfenbüttel und Hildesheim. Im Vergleich zum nicht-

benachteiligten Landkreis Northeim ist der Rindviehbesatz in den benachteiligten Landkreisen 

mit Ausnahme des Landkreises Leer niedriger. Der Milchkuhbesatz je 100 ha Dauergrünland 

streut in den benachteiligten Landkreisen zwischen 35,8 Milchkühe je 100 ha Dauergrünland in 

Osterode und 381 Milchkühe je 100 ha Dauergrünland in der Grafschaft Bentheim. In den nicht-

benachteiligten Landkreisen streut der Milchkuhbesatz zwischen 39,9 und 82,2 Milchkühe je 

100 ha Dauergrünland. Einen niedrigeren Milchkuhbesatz als der nicht-benachteilige Landkreis 

mit dem höchsten Milchkuhbesatz (Northeim) weisen bis auf die Grafschaft Bentheim, Emsland 

und Leer alle benachteiligten Landkreise auf. Die drei Intensivlandkreise heben sich von den übri-

gen benachteiligten Landkreisen durch die hohe Bedeutung des Einkommens aus der Erzeugung 

erneuerbarer Energieträger ab. 

Sollte es das Ziel der Landesregierung gewesen sein, den Strukturwandel in den benachteiligten 

Gebieten Niedersachsens gemessen an der Betriebsentwicklung zu verlangsamen, ist die Ent-

scheidung der Widereinführung der Ausgleichszulage zu rechtfertigen. Es ist jedoch zu bezwei-

feln, ob die geringe Differenzierung in der Höhe der Ausgleichszulage der unterschiedlichen Situ-

ation in den Landkreisen gerecht wird. Offen bleibt auch die Frage, wieso sich die Einführung der 

Ausgleichszulage auf Grünlandflächen beschränkt. Hierzu wäre ein differenzierter Nachweis zu 

erbringen, dass ein ausgeprägtes Brachfallen von Grünland in den benachteiligten Gebieten be-

steht. Der Indikator Rückgang der Grünlandfläche bringt dies nur bedingt zum Ausdruck. 

Auswertung der Testbetriebsdaten 

Der Einkommensvergleich Niedersachsens erfolgt auf der Basis von zwei nicht-benachteiligten 

Landkreisgruppen mit 80 bzw. 11 Testbetrieben sowie zwei benachteiligten Landkreisgruppen 

mit vier bzw. 17 Betrieben mit einer Ausgleichszulage für den Zeitraum 2011 bis 2013. Für die 

benachteiligte Landkreisgruppe 1 mit 18 Testbetrieben waren keine Testbetriebe mit Ausgleichs-

zulage in der Stichprobe der buchführenden Betriebe enthalten. In den fünf Landkreisen der be-

nachteiligten Landkreisgruppe 2 waren jeweils weniger als drei Testbetriebe mit Ausgleichszulage 

enthalten; um die Anonymität zu wahren, wurde ein Vergleich mit der Landkreisgruppe 2 insge-

samt vorgenommen. 
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Die vier buchführenden Testbetriebe in der Gruppe 2 der benachteiligten Landkreise weisen zu 

beiden Zeitpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Betriebe der nicht-benachteiligten Land-

kreisgruppen einen deutlich höheren bereinigten Betriebsgewinn auf (vgl. Tabelle A-4). Während 

in den beiden nicht-benachteiligten Landkreisgruppen das Betriebseinkommen von 2007 bis 2012 

um rund 45 % zugenommen hat, ging das Betriebseinkommen der vier benachteiligten Betriebe 

um 6,4 % zurück. Auch durch die Ausgleichszulage konnte der Einkommensabstand nicht kom-

pensiert werden. Eine Einkommenslücke besteht auch beim um die Ausgleichszulage bereinigten 

Gewinn je ha LF für den Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013, während 2006 bis 2008 der Durch-

schnittsgewinn je ha LF der benachteiligten Betriebe um 75 bzw. 270 Euro je ha LF höher liegt als 

der der nicht-benachteiligten Betriebe. Der Vergleich der Aufwandspositionen bescheinigt den 

benachteiligten Betrieben der Landkreisgruppe 2 zum Zeitpunkt 2011 bis 2013 zwischen 142 und 

226 Euro höhere Aufwendungen je ha.  

Die 17 benachteiligten Betriebe der Landkreisgruppe 3 weisen - mit Ausnahme zur nicht-

benachteiligten Landkreisgruppe 2 - zum Zeitpunkt 2006 bis 2008 einen bis zu 34.770 Euro nied-

rigeren Betriebsgewinn auf; der um die Ausgleichszulage bereinigte Gewinn je ha LF liegt jedoch 

bis auf den Vergleich mit der nicht-benachteiligten Landkreisgruppe 1 zum Zeitpunkt 2011 bis 

2013 höher. Ein Vergleich der Einkommenssituation der Testbetriebe mit Ausgleichszulage und 

solchen ohne Ausgleichszulage der einzelnen Kreise kommt bei einem Min-Max-Vergleich zu ei-

ner Einkommensstreuung beim Gewinn von -62.934 bis + 20.541 Euro je Betrieb bzw. -668 bis 

+806 Euro je ha LF. Eine Ausgleichszulage von maximal 35 Euro je ha GL kann diese Differenzen 

bei einer Negativbilanz kaum ausgleichen und bei einer Positivbilanz dürfte der Kompensations-

betrag kaum das betriebliche Verhalten der Betriebsleiter beeinflussen. Die Unterschiede bei den 

einzelnen Aufwandspositionen unterstreichen die Extremunterschiede zwischen benachteiligten 

und nicht-benachteiligten Betrieben.  

Die Unterschiede im Einkommen je Betrieb bzw. je ha LF in Niedersachsen dürften auch vom un-

terschiedlichen Anteil der Betriebsformen abhängen. Laut Agrarstatistik (vgl. Tabelle A-3) ist die 

ǾƻǊƘŜǊǊǎŎƘŜƴŘŜ .ŜǘǊƛŜōǎŦƻǊƳ ƛƴ ŀƭƭŜƴ ƴƛŎƘǘ ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜƴ α!ŎƪŜǊōŀǳάΦ Lƴ ŘŜƴ ōe-

nachteiligten Landkreisen kann keine eindeutige Aussage getroffen werden (Ackerbau in Gifhorn, 

Lüchow-Dannenberg und Lüneburg, Futterbau in Celle und im Heidekreis). Testbetriebsauswer-

tungen für homogenisierte spezialisierte Milchviehbetriebe getrennt nach benachteiligten und 

nicht-benachteiligten Gebieten in Niedersachsen haben ergeben, dass im Dreijahresdurchschnitt 

2006 bis 2008 und 2010 bis 2013 die Betriebe in den benachteiligten Gebieten im Durchschnitt zu 

beiden Beobachtungszeitpunkten etwa 150 Euro niedrigere Gewinne je ha LF erzielen, als die 

Betriebe in den nicht benachteiligten Gebieten. Bei einer Ausgleichszulage von 35 Euro je ha GL 

werden im Durchschnitt nicht mal 10 % der Einkommensnachteile ausgeglichen (Dickel, 2016). 

Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte als Maßstab für die außerlandwirtschaftliche 

Einkommenssituation und intersektorale Einkommensunterschiede unterscheidet sich zwischen 

den nicht-benachteiligten Landkreisgruppen und den benachteiligten Landkreisgruppen 1 und 2 

nur geringfügig. Von 2007 bis 2011 hat das verfügbare Einkommen in den untersuchten nicht 

benachteiligten Landkreisen zwischen 8,1 (Gruppe 2) und 9,2 % (Gruppe 1) zugenommen, wäh-
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rend der Zuwachs in den benachteiligten Landkreisen mit rd. 10 % (Gruppe 1) und 9,6 % (Grup-

pe 2) etwas höher ausgefallen ist. Die Einkommensdifferenzen konnten jedoch zu den benachtei-

ligten Landkreisen nicht ausgeglichen werden und liegen 2011 bei rd. 1.800 Euro. 

Wie bereits erwähnt, wird der landwirtschaftliche Strukturwandel auch durch die Lohn- und Ver-

dienstmöglichkeiten im nichtlandwirtschaftlichen Bereich beeinflusst. Daher werden im Folgen-

den die außerlandwirtschaftlichen Einkommen in den benachteiligten und nicht benachteiligten 

Landkreisen ausgewertet: In den nicht benachteiligten Landkreisen der Gruppe 1 streut das au-

ßerlandwirtschaftliche Einkommen zwischen rund 8.882 und 24.406 Euro, in der Gruppe 2 zwi-

schen 15.384 und 25.120 Euro und in den benachteiligten Landkreise zwischen 766 und 

18.556 Euro. Die außerlandwirtschaftlichen Verdienstmöglichkeiten stellen sich also in den nicht-

benachteiligten Landkreisen im Durchschnitt deutlich besser dar, als in den benachteiligten Land-

kreisen.  

Es bestehen Einkommensunterschiede zwischen den Betrieben in den benachteiligten Gebieten 

und nicht-benachteiligten Gebieten von 273 Euro bis 156 Euro je Hektar LF. Auch bei der Aus-

schöpfung des maximalen Auszahlungsbetrags von 180 Euro könnte die Ausgleichszulage in Nie-

dersachsen in einigen Regionen die Einkommensnachteile nicht gänzlich kompensieren, in ande-

ren Regionen würde dies jedoch zu einer deutlichen Überkompensation führen. Die Ergebnisse 

zeigen daher auf, dass die Ausgleichszulage regional wesentlich stärker differenziert angeboten 

werden müsste, um einen Ausgleich der Einkommensunterschiede zu erreichen. Neben den Er-

tragsunterscheiden, die sich regional ergeben, zeigt sich, dass auch die Aufwandspositionen regi-

onal unterschiedlich auftreten. Der Pachtpreis liegt bei den benachteiligten Testbetrieben im 

Landkreis Emsland 2011 bis 2013 um 170 Euro je ha LF niedriger als in Salzgitter, während die 

Düngemittelaufwendungen um 193 Euro höher liegen. In der Landkreisgruppe 2 (Northeim und 

Holzminden) hingegen liegen die Pachtpreise im Durchschnitt niedriger als der Durchschnitt der 

Pachtpreise der Landkreisgruppe 2 im benachteiligten Gebiet. In diesen benachteiligten Landkrei-

sen hat der Pachtpreis um 8,7 % zugenommen, während in den nicht-benachteiligten Landkrei-

sen der Gruppe 2 die Pachtpreise um 16 % zugenommen haben. In der Landkreisgruppe 1 im 

nicht-benachteiligten Gebiet sind die Pachtpreise hingegen stabil geblieben. Insgesamt liegen die 

erfassten Aufwandspositionen Pacht, Personal-, Düngemittel- und Pflanzenschutzmittelaufwen-

dungen zum Zeitpunkt 2011 bis 2013 im Durchschnitt der benachteiligten Betriebe der Land-

kreisgruppe 2 um 42,5 Euro je ha höher als die der nicht-benachteiligten Landkreisgruppe 2, an-

dererseits liegen sie um 41,9 Euro je ha LF niedriger als die der nicht-benachteiligten Gruppe 2. 

Die größten Max-Min-Unterschiede ergeben sich bei den Pachtzahlungen, die geringsten beste-

hen bei den Personalaufwendungen (vgl. Tabelle 4).  

Die landwirtschaftlichen Testbetriebe in den benachteiligten Landkreisen haben bis auf den 

Landkreis Emsland geringere außerlandwirtschaftliche Einkommen des Betriebsleiterehepaares 

als die Betriebe in den nicht-benachteiligten Landkreisen. Der Unterschied kann bis zu rund 

27.000 Euro betragen. Bildet man die Differenz zwischen dem landwirtschaftlichen Gesamtein-

kommen des Betriebsinhaberehepaares und dem verfügbaren Einkommen der privaten Haushal-
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te je Einwohner, fallen die Unterschiede in allen nicht-benachteiligten Landkreisen deutlich stär-

ker aus als in den benachteiligten Landkreisen. Unterschieden zwischen rund 30.500 und 

44.000 Euro in den benachteiligten Landkreisen stehen Unterschiede von rund 56.300 bis 

89.900 Euro in den nicht-benachteiligten Landkreisen gegenüber. Bei einer Einkommensorientie-

rung am außerlandwirtschaftlichen Einkommen dürften die Betriebe der benachteiligten Land-

kreise zu einer positiveren Einschätzung kommen. Ob allerdings der Einzelne seine relative Ein-

kommenslage wahrnimmt und auch objektiv beurteilen kann, ist mehr als zweifelhaft. 
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Tabelle 4: Unterschiede in den Indikatoren zur Einkommenssituation zwischen landwirtschaftlichen Betrieben des Testbetriebsnetzes 

in benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreisen/Landkreisgruppen in Niedersachsen 

 

Quelle: Eigene Berechnungen mit Hilfe der Daten buchführender Betriebe des Testbetriebsnetzes sowie Daten der Amtlichen Statistik. 

 

Indikatoren Jahr

Dimen-

sion

benachteiligter Land-

kreisgruppe 2 mit AZ

2011-2013 und nicht

benachteiligter

Landkreisgruppe 1

benachteiligter Land-

kreisgruppe 3 mit AZ

2011-2013 und nicht

benachteiligter

Landkreisgruppe 1

benachteiligter Land-

kreisgruppe 2 mit AZ

2011-2013 und nicht

benachteiligter

Landkreisgruppe 2

benachteiligter Land-

kreisgruppe 3 mit AZ

2011-2013 und nicht 

benachteiligter 

Landkreisgruppe 2

benachteiligtem

Landkreis mit AZ

2011-2013 mit

niedrigstem und

nicht benachteilig-

tem Landkreis mit

höchstem

Indikatorwert

benachteiligtem

Landkreis mit AZ

2011-2013 mit 

höchstem und

nicht benachteilig-

tem Landkreis mit

niedrigstem

Indikatorwert

Indikatoren zur landwirtschaftlichen 

Einkommenslage
Gewinn ohne AZ je Betrieb 2006-2008 Euro 46.302 -10.148 57.769 1.319 -19.765 20.541
Gewinn ohne AZ je Betrieb 2011-2013 Euro 14.383 -34.770 30.435 -18.718 -62.934 8.360
Gewinn je Betrieb 2011-2013 Euro 15.052 -33.452 31.104 -17.400 -61.050 9.327
Außerldw. Einkommen des Betriebsinhaber-

ehepaaares 2011-2013 Euro -22.124 -10.713 -26.872 -15.461 -24.354 9.675
Gesamteinkommen je Betriebsinhaberehepaar 2006-2008 Euro 37.892 -21.575 44.365 -15.102 -19.149 -2.022
Gesamteinkommen je Betriebsinhaberehepaar 2011-2013 Euro -7.072 -44.165 4.233 -32.861 -60.598 -15.027
Gewinn ohne AZ je ha LF 2006-2008 Euro 75,4 179,7 270,0 374,4 -14,5 805,8
Gewinn ohne AZ je ha LF 2011-2013 Euro -273,7 -114,0 -3,3 156,4 -667,6 566,8

Indikatoren zur außerlandwirtschaftlichen 

Einkommenslage
Verfügbares Einkommen der privaten 

Haushalte je Einwohner 2011 Euro -258 -1.589 -513 -1.844 -2.765 1.424

Aufwandspositionen
Personalaufwand je ha LF 2006-2008 Euro 48,3 8,8 25,4 -14,1 -32,3 79,7
Personalaufwand je ha LF 2011-2013 Euro 107,2 5,2 99,2 -2,9 -40,5 68,0
Düngemittelaufwendungen je bereinigte AF 2006-2008 Euro 19,4 123,6 31,3 135,5 13,9 228,0
Düngemittelaufwendungen je bereinigte AF 2011-2013 Euro 49,1 140,2 47,1 138,3 51,1 245,1
Pflanzenschutzmittel-Aufwendungen je 

bereinigte AF 2006-2008 Euro -17,7 -82,2 -3,3 -67,8 -102,1 -44,9
Pflanzenschutzmittel-Aufwendungen je 

bereinigte AF 2011-2013 Euro -16,8 -124,8 -13,9 -121,9 -155,4 -80,5
Pachtpreis je ha 2006-2008 Euro -89,7 -86,5 40,9 44,1 -169,9 175,3
Pachtpreis je ha 2011-2013 Euro 2,2 -62,5 93,8 29,1 -149,2 240,3

Niedersachsen

5ƛŦŦŜǊŜƴȊ ȊǿƛǎŎƘŜƴ Χ
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7 Situation in Nordrhein-Westfalen: Vergleich benachteiligte zu nicht-
benachteiligten Landkreisen 

Nordrhein-Westfalen verfügt über benachteiligte Gebiete der Gebietskategorien Benachteiligte 

Agrarzonen, Kleine Gebiete und Berggebiete. Die Ausgleichszulage beschränkt sich seit 2000 auf 

die Förderung von Grünlandflächen. In der Förderperiode 2014 bis 2020 fördert Nordrhein-

Westfalen in Berggebieten sowohl Acker- als auch Grünlandflächen mit der Ausgleichszulage (vgl. 

Tabelle 1). In Kleinen Gebieten und in den Benachteiligten Agrarzonen sind Ackerflächen weiter-

hin von der Förderung ausgeschlossen. 

Die Untersuchung beschränkt sich auf einen Vergleich von benachteiligten und nicht-

benachteiligten Landkreisen in Nordrhein-Westfalen. Um eine hinreichende Anzahl nicht-

benachteiligter Landkreise einbeziehen zu können, wurden die Landkreise Gütersloh und Lippe 

mit einer geringen benachteiligten Fläche von weniger als 20 % der Untersuchungsgruppe zuge-

schlagen. Bei den benachteiligten Landkreisen wurden zwei Landkreisgruppen gebildet. Der An-

teil benachteiligter Fläche in den ausgewählten Landkreisen streut zwischen 41 % und 100 %. 

Insgesamt stützten sich die Aussagen auf sieben benachteiligte und fünf nicht-benachteilige 

Landkreise. Karte 4 beschreibt die Lage der Landkreise. 

Karte 4:  Übersicht über die Lage der untersuchten Landkreise in Nordrhein-Westfalen 
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Im Zeitraum 2007 bis 2010 ging trotz Ausgleichszulagenförderung die Anzahl landwirtschaftlicher 

Betriebe in der benachteiligten Region 2 mit den Landkreisen Oberbergischer Kreis bis Siegen-

Wittgenstein kurzfristig um -31,2 % zurück. Langfristig (1999-2010) liegt der Rückgang der Betrie-

be bei -40,4 %. Damit hat sich der Rückgang der Betriebe beschleunigt. In der benachteiligten 

Landkreisregion 1 mit den Landkreisen Aachen und Euskirchen fiel bei einer durchschnittlichen 

Betriebsgröße von 50,2 ha im Vergleich zu 34,6 ha in der Landkreisregion 2 der Rückgang der Be-

triebe mit -15,9 % (2007-2010) und -35,8 % (1999-2010) wesentlich gedämpfter aus. In der Groß-

raumregion Aachen hat sogar kurzfristig die Anzahl der Betriebe um knapp 5 % zugenommen; 

langfristig liegt der Rückgang der Betriebe auch hier bei 34,6 %. Den stärksten kurzfristigen Rück-

gang in den ausgewählten benachteiligten Landkreisen weist Siegen-Wittgenstein mit -41,6 % 

auf. Die durchschnittliche Betriebsgröße bleibt jedoch mit 26,8 ha vergleichsweise niedrig. Den 

stärksten langfristigen Rückgang weist der nicht-benachteiligte Landkreis Herford mit 50,1 % auf9. 

Aufgrund der Ausgleichszulagenförderung von Grünlandflächen hätte man erwarten können, 

dass der Rückgang der Grünlandbetriebe in den benachteiligten Gebieten weniger stark verlaufen 

wäre. Die Ergebnisse deuten jedoch auf einen mit den Ackerbaubetrieben vergleichbaren Rück-

gang hin. Die Durchschnittsbetrachtung über mehrere Landkreise täuscht jedoch über die diffe-

renzierten Entwicklungen in den einzelnen Landkreisen hinweg. Während in der Region Aachen 

die Grünlandbetriebe kurzfristig um 4,2 % zugenommen haben, was unter Umständen dadurch 

zu erklären ist, dass Pferdehalter sich als landwirtschaftliche Betriebe einstufen ließen, streut der 

Rückgang der Grünlandbetriebe in den übrigen benachteiligten Landkreisen zwischen  

-24 % in Euskirchen und -41,1 % in Siegen-Wittgenstein. In den meisten benachteiligten Landkrei-

sen scheint der kurzfristige Rückgang der Grünlandbetriebe etwas geringer auszufallen als der 

Rückgang aller landwirtschaftlichen Betriebe. Der Unterschied ist allerdings eher gering und man 

hätte aufgrund der Grünlandförderung einen stärkeren Unterschied vermutet. Der kurzfristige 

Rückgang der Grünlandbetriebe in den nicht-benachteiligten Landkreisen liegt in einem Bereich 

von -28,3 % und -35,7 %. Die Divergenz ist mit jener der benachteiligten Landkreise vergleichbar. 

Die bis zu 115 Euro je ha Grünland gezahlte Ausgleichszulage scheint im Verbund mit anderen 

Förderinstrumenten einen eher bescheidenen Beitrag zur Sicherung landwirtschaftlicher Betriebe 

mit Grünlandflächen beigesteuert zu haben. Das genaue Ausmaß ist jedoch nur schwer abzu-

schätzen, da sich der Rückgang der Grünlandbetriebe nur wenig von dem der Ackerbaubetriebe 

unterscheidet und nur kurz- und nicht langfristige Veränderungen analysiert werden konnten.  

In Abbildung 5 sind einige Indikatoren zum langfristigen agrarstrukturellen Wandel in Nordrhein-

Westfalen abgebildet. Die gesamte Analyse kann der Tabelle A-5 im Anhang entnommen werden.  

                                                      

9
  Der starke Rückgang der Betriebe ist unter anderem auch auf die veränderten Erfassungsgrenzen bei der Agrar-

strukturerhebung zurückzuführen: Während 2007 noch alle Betriebe ab 2 ha LF erfasst wurden, wurden ab 2010 
Betriebe erst ab einer Betriebsgröße von 5 ha in die Zählung mitaufgenommen. Der starke Rückgang der Betrie-
be ist daher auch dadurch zu erklären, dass im Jahr 2010 viele Kleinstbetriebe nicht mehr aufgeführt werden, 
die in der Statistik vor 2007 noch enthalten sind. 
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Die Hofnachfolgesituation ist bis auf die Landkreise Aachen, Euskirchen und Oberbergischer Kreis 

in den benachteiligten Landkreisen mit einem Hofnachfolgeranteil von über 30 % vergleichbar 

mit der Situation in den nicht-benachteiligten Kreisen. Der Hofnachfolgequotient streut in den 

untersuchten benachteiligten Landkreisen zwischen 28,7 und 39,1 %; in den benachteiligten 

Landkreisen streuen die Werte zwischen 21,9 und 38,2 %.  

Bis auf den Landkreis Euskirchen dominieren in den benachteiligten Landkreisen die eher traditi-

onellen Einkommenskombinationen, wie Forstwirtschaft und Pensions- und Pferdehaltung, wäh-

rend in vier von fünf nicht-benachteiligten Landkreisen die Erzeugung von erneuerbarer Energie 

die häufigste Einkommenskombination darstellt (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 

2011). In allen benachteiligten Landkreisen ist Futterbau die vorherrschende Betriebsform, wäh-

rend in drei von fünf nicht-benachteiligten Landkreisen Ackerbau die dominierende Betriebsform 

darstellt. 

Sieht man von der speziellen Situation in der Großraumregion Aachen einmal ab, verlief der 

landwirtschaftliche Strukturwandel zwischen 2007 und 2010 in den ausgewählten benachteilig-

ten Untersuchungslandkreisen verhaltener als in den nicht-benachteiligten Gebieten. Der Rück-

gang der LF liegt in den benachteiligten Landkreisen in einem Bereich von -0,1 % im Märkischen 

Kreis und -3,6 % im Oberbergischen Kreis. In den nicht-benachteiligten Landkreisen nahm die LF 

am wenigsten im Landkreis Lippe ab (-2,9 %). Den stärksten LF-Rückgang verzeichnet Bielefeld 

mit -8,5 %. Die langfristige Entwicklung zeigt, dass in vier von sieben benachteiligten Landkreisen 

sogar eine Zunahme der LF zu beobachten ist, während in den nicht-benachteiligten Landkreisen 

die LF zurückging. Neben definitorischen Änderungen können als Ursachen genannt werden: 

Wiederbewirtschaftung stillgelegter Flächen aufgrund flächenbezogener Prämien; aufgegebene 

Flächen werden von Betrieben mit Betriebssitz in anderen Landkreisen übernommen. Auch Son-

dereinflüsse, wie landwirtschaftliche Nutzung ehemaliger Truppenübungsplätze, können als Ur-

sachen genannt werden.  

Der Rückgang bei den Dauergrünlandflächen verlief im Durchschnitt der benachteiligten Land-

kreise sowohl kurzfristig in den letzten drei Jahren als auch langfristig zwischen 1999 und 2010 

wesentlich gedämpfter als in den nicht-benachteiligten Landkreisen (vgl. Abbildung 5). Den 

stärksten Grünlandrückgang unter den benachteiligten Landkreisen verzeichnet Olpe mit einem 

langfristigen Rückgang von -11 %. In Aachen, Euskirchen und Siegen-Wittgenstein nahm die Grün-

landfläche zu. Im Vergleich dazu nahm die Dauergrünlandfläche im Durchschnitt der nicht-

benachteiligten Landkreise langfristig um -24,6 % ab. In keinem nicht-benachteiligten Landkreis 

hat die Grünlandfläche langfristig zugenommen. Den höchsten Grünlandrückgang verzeichnet 

Warendorf mit -32,5 %. In Lippe fällt der Rückgang der Grünlandfläche mit -8 % am geringsten 

aus. Der unterschiedliche Rückgang der Grünlandfläche steht in einer gewissen Beziehung zum 

unterschiedlichen Anteil der Grünlandfläche. So kommt Warendorf nur auf einen Grünlandanteil 

von 11,5 %, während in Olpe der Dauergrünlandanteil bei 85 % liegt. Die in Nordrhein-Westfalen 

gezielt auf Grünland ausgerichtete Ausgleichszulagenförderung scheint bei der Flächenentwick-

lung von Grünland den gewünschten Erfolg zu erbringen. Dies zeigt die kurzfristige sowie die 
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langfristige Veränderung der Grünlandfläche. Der höhere Rückgang an Grünlandflächen in den 

nicht-benachteiligten Kreisen ist aufmerksam weiter zu beobachten.  

Veränderungen im Landschaftsbild dürften sich durch eine verstärkte Zunahme der Silomaisflä-

che und der Waldfläche bei gleichzeitigem Rückgang der landwirtschaftlich genutzten Fläche er-

geben. In den benachteiligten Landkreisen hat die Silomaisfläche zwischen 28,3 % in Siegen-

Wittgenstein und 59 % in Olpe im Zeitraum 2007 bis 2010 zugenommen und zu einem Silomais-

flächenanteil an der AF von 14,3 bzw. 26,1 % geführt. Kritisch ist die Entwicklung im Oberbergi-

schen Kreis zu sehen. Dort liegt durch eine Zunahme der Silomaisfläche um 37,7 % in den letzten 

drei Jahren der Silomaisanteil an der AF bei 58,4 %. Im Durchschnitt der nicht-benachteiligten 

Landkreise hat die Silomaisfläche nur um 11,3 % zugenommen. Die Situation ist jedoch in den 

einzelnen Landkreisen differenziert zu sehen. In Herford und Lippe nahm die Silomaisfläche um 

41,5 bzw. 56,6 % zu; in beiden Landkreisen liegt der Silomaisflächenanteil an der AF mit 7,4 und 

12,8 % unter den Werten der benachteiligten Referenzlandkreise. In den übrigen nicht-

benachteiligten Landkreisen war die Zunahme der Silomaisfläche vergleichsweise gering und der 

Silomaisanteil an der AF liegt mit Ausnahme von Gütersloh (20,3 %) unter 13 %. Langfristig nahm 

die Silomaisfläche in den benachteiligten Landkreisen im Vergleich zu den nicht-benachteiligten 

Landkreisen noch stärker zu. In Euskirchen, im Hochsauerlandkreis und in Olpe beträgt die Zu-

nahme der Silomaisfläche von 1999 bis 2010 rund 110 % (vgl. Abbildung 5).  

Die Entwicklung der Waldfläche über einen Zeitraum von elf Jahren weist in den benachteiligten 

Landkreisen auf keine dramatische Entwicklung hin. Im Durchschnitt der benachteiligten Land-

kreise nahm die Waldfläche nur um 0,4 % zu. In den beiden nicht-benachteiligten Landkreisgrup-

pen ist eine Zunahme der Waldfläche von 4,4 bzw. 8,3 % zu beobachten (vgl. Abbildung 5). Mit 

Hilfe der Ausgleichszulage ist es offenbar gelungen in benachteiligten Landkreisen mit hohem 

Waldanteil die Zunahme der Waldflächen zu verlangsamen. Dies wird deutlich bei einem Ver-

gleich der Waldentwicklung zwischen dem Oberbergischen Kreis und dem Landkreis Lippe. Der 

benachteiligte Landkreis Oberbergischer Kreis weist eine Zunahme der Waldfläche von 1,1 % bei 

einem Waldanteil von 39,4 % auf, während Lippe bei vergleichbarem Waldanteil von 30,4 % auf 

eine Zunahme der Waldfläche von 10,5 % kommt. Lippe weist ferner mit 2,6 % unter allen unter-

suchten Landkreisen den höchsten Anteil von Moor, Heide und Unland an der LF auf. Der Anteil 

bewässerter Fläche liegt in keinem der benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreise über 

2 %.  
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Abbildung 5: Langfristige Veränderungen (1999 bis 2010) der Betriebe, der LF, des Grün-

landes, der Silomaisfläche und der Waldfläche in benachteiligten und nicht-

benachteiligten Landkreisen in Nordrhein-Westfalen ς Angaben in Prozent 

 

*  Der starke Rückgang der Betriebe ist unter anderem auch auf die veränderten Erfassungsgrenzen bei der Agrar-
strukturerhebung zurückzuführen: Während 2007 noch alle Betriebe ab 2 ha LF erfasst wurden, wurden ab 2010 
Betriebe erst ab einer Betriebsgröße von 5 ha in die Zählung mitaufgenommen. Der starke Rückgang der Betrie-
be ist daher auch dadurch zu erklären, dass im Jahr 2010 viele Kleinstbetriebe nicht mehr aufgeführt werden, 
die in der Statistik vor 2007 noch enthalten sind. 

Quelle:  Eigene Berechnungen mit Hilfe der Daten der Amtlichen Agrarstatistik (verschiedene Jg.) 

Die Milchkuhleistung, als ein wichtiger Ertragsindikator für die dominierende Betriebsform der 

Futterbaubetriebe in den benachteiligten Gebieten, liegt je nach benachteiligter Landkreisgruppe 

um 466 (-6,2 %) bzw. 522 kg je Kuh (-7 %) niedriger als in den nicht-benachteiligten Landkreisen. 

Zwischen Siegen-Wittgenstein (benachteiligter Landkreis mit der geringsten Milchkuhleistung) 

und Gütersloh (nicht-benachteiligter Landkreis mit der höchsten Milchkuhleistung) besteht ein 

Unterschied in der Milchkuhleistung von 1.070 kg (13,8 %). Die Milchkuhleistung streut innerhalb 

der benachteiligten Landkreise zwischen 6.671 und 7.302 kg je Kuh. In den nicht-benachteiligten 

Landkreisen sind die Ertragsunterschiede auf höherem Niveau etwas geringer (zwischen 7.310 

und 7.742 kg je Kuh). Die Zunahme der Milchkuhleistung verlief im langfristigen Zeitraum 1999 

bis 2010 in den einzelnen Landkreisen sehr unterschiedlich und streute innerhalb der benachtei-

ligten Landkreise zwischen 8,7 bis 23,8 % und innerhalb der nicht-benachteiligten Landkreise zwi-

schen 5,2 bis 21 %. Bei den beiden Ertragsindikatoren Wiesen- und Mähweidenertrag schneiden 

die benachteiligten Landkreise im Durchschnitt schlechter ab. Der größte Ertragsunterschied be-



44 Agrarstrukturelle Unterschiede und Veränderungen in benachteiligten und nicht-ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ DŜōƛŜǘŜƴΧ 

4
4 

 
C

H
A

P
T

E
R

 3
      E

stim
a

tio
n

: T
h

e
 re

la
tio

n
 b

e
tw

e
e
n

 in
d

u
stria

l stru
ctu

re
 a

n
d

 e
co

n
o

m
ic fu

n
d

a
m

e
n

ta
ls

  

 4
4 

 
C

H
A

P
T

E
R

 3
      E

stim
a

tio
n

: T
h

e
 re

la
tio

n
 b

e
tw

e
e
n

 in
d

u
stria

l stru
ctu

re
 a

n
d

 e
co

n
o

m
ic fu

n
d

a
m

e
n

ta
ls

  

 

steht zwischen Euskirchen und Lippe. Der Wiesenertrag aus dem Jahr 1999 ist in Euskirchen um 

32,7 % niedriger, der Mähwiesenertrag um 27 %. Hier dürfte die Ausgleichszulage für einen Teil-

ausgleich der Ertragsunterschiede sorgen. Betrachtet man die Ertragsunterschiede für Ackerkul-

turen, welche zwar nicht mehr gefördert werden, ist folgendes festzustellen: Zwischen der be-

nachteiligten Region Aachen-Euskirchen und der Region der nicht-benachteiligten Landkreise 

bestehen keine Ertragsunterschiede bei den wesentlichen Ackerbaukulturen. Der Verzicht auf 

eine Ausgleichszulagenförderung für Ackerkulturen lässt sich hier am ehesten rechtfertigen. An-

ders die Situation in der benachteiligten Landkreisregion 2. Hier bestehen bei den relevanten 

Ackerbaukulturen Ertragsunterschiede in einem Bereich von 1,9 % bei Winterraps und 14,1 % bei 

Silomais. Bei Getreide beträgt der Ertragsunterschied 10,1 %. Da die Amtliche Statistik für einige 

dieser Landkreise keine Ertragsdaten liefert, reichen die Abweichungen in den Durchschnittser-

trägen nicht als Beleg für die Gewährung einer Ausgleichszulage für Ackerflächen aus; die diffe-

renzierten Ergebnisse sollen jedoch sensibel auf die Spezifika eines Ausschlusses von Ackerflä-

chen verweisen. 

In beiden benachteiligten Landkreisregionen Nordrhein-Westfalens ist zu beobachten, dass die 

Betriebe extensiver wirtschaften als die Vergleichsbetriebe in den nicht-benachteiligten Gebie-

ten. Dies dürfte zu einem geringen Anteil auf die Ausgleichszulagenförderung zurückzuführen 

sein. Der Besatz an Rindern je 100 ha HFF liegt in der benachteiligten Landkreisregion 1 um 5,9 % 

und in der Landkreisregion 2 um 8,8 % niedriger. Der Unterschied beim Besatz an Milchkühen je 

100 ha Dauergrünland beträgt bei Region 1 im Vergleich zur nicht-benachteiligten Region 22,5 %, 

bei Region 2 sind es 42,2 %. Rinder- und Milchkuhbesatz streuen in den nicht-benachteiligten 

Landkreisen stärker (Rinderbesatz von 89,5 bis 215,7; Milchkuhbesatz von 61,8 bis 150,9) als in 

den benachteiligten Landkreisen (Rinderbesatz von 104,7 bis 165,7; Milchkuhbesatz von 26,5 bis 

96,5).  

Auswertung der Testbetriebsdaten 

Der Vergleich der Einkommenssituation in Nordrhein-Westfalen lässt sich für vier nicht-

benachteilige Landkreise mit 200 Testbetrieben und sieben benachteiligte Landkreise mit insge-

samt 61 Testbetrieben durchführen. Für die benachteiligten Betriebe wurden zwei unterschied-

lich stark besetzte Landkreisgruppen gebildet. Mit jeweils drei identischen Testbetrieben zu den 

beiden Zeitpunkten 2006 bis 2008 und 2011 bis 2013 sind die beiden Landkreise Aachen und Eus-

kirchen vergleichsweise schwach besetzt.  

Die sechs benachteiligten Testbetriebe mit Ausgleichszulage in der Landkreisgruppe 1 weisen im 

Vergleich zu den buchführenden Betrieben der nicht-benachteiligten Landkreisgruppe zu beiden 

Zeitpunkten (2006 bis 2008 und 2011 bis 2013) keine Unterschiede beim um die Ausgleichszulage 

bereinigten Betriebseinkommen sowie beim bereinigten Gewinn je ha LF zum Zeitpunkt 2006 bis 

2008 auf (vgl. Tabelle A-6 im Anhang). 2011 bis 2013 liegt jedoch der Gewinn je ha LF 155 Euro 

niedriger. Dies dürfte insbesondere mit dem Rückgang des Gewinns der benachteiligten Betriebe 

um 13 % zu erklären sein. Der Vergleich der betrieblichen Einkommenssituation zwischen mit 

Ausgleichszulage geförderten Betrieben in der Landkreisgruppe 2 und den nicht-benachteiligten 
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Betrieben weist beim bereinigten Gewinn je Betrieb sowie beim bereinigten Gewinn je ha LF 

2006 bis 2008 ein Einkommensplus für die benachteiligten Betriebe und für 2011 bis 2013 für die 

nicht-benachteiligten Betriebe auf. Trotz Ausgleichszulage bleibt 2011 bis 2013 beim Betriebsein-

kommen eine Einkommenslücke zu den nicht-benachteiligten Betrieben von rund 650 Euro be-

stehen. Der Vergleich des Einkommens zwischen benachteiligten Testbetrieben mit höchstem 

bzw. niedrigstem Einkommen zu nicht-benachteiligten Testbetrieben mit niedrigstem und höchs-

tem Einkommen zeigt, dass die Einkommensspanne beim betrieblichen Einkommen zwischen -

26.100 und + 46.400 Euro betragen kann und beim Gewinn je ha LF sich eine Differenz von rund -

340 bis +420 Euro ergibt. Die maximal möglichen Ausgleichszahlungen können diese Unterschie-

de nicht ausgleichen und können im ungünstigsten Fall auch zu einer Überkompensation führen. 

Die Unterschiede im Einkommen je Betrieb bzw. je ha LF in Nordrhein-Westfalen dürften auch 

vom unterschiedlichen Anteil der Betriebsformen abhängen. Allerdings liegen auch für Nord-

rhein-Westfalen bei dieser Auswertung der Testbetriebe keine Informationen über die Betriebs-

bereiche (Futterbau, Marktfrucht etc.) vor. Verzerrungen, die sich auch hier aus möglichen unter-

schiedlich zusammengesetzten Gruppen mit unterschiedlich hohen Anteilen an Futterbau-, Ver-

edlungs- oder Marktfruchtbetrieben ergeben, lassen sich so nicht determinieren. Ein Vergleich 

mit den Ergebnissen der Ex-post-Bewertung für das Jahr 2005/06 verdeutlicht die Betriebsbe-

reich abhängigen Unterschiede (Plankl und Dickel, 2009a). Für den Durchschnitt aller erweiterten 

Futterbaubetriebe (eF) in Nordrhein-Westfalen (vorherrschende Betriebsform auch in den be-

nachteiligten Untersuchungslandkreisen) lag der bereinigte Betriebsgewinn der Betriebe der be-

nachteiligten Gebiete um 13.991 Euro niedriger als der der nicht-benachteiligten eF-Betriebe. 

Beim Gewinn je ha LF ergab sich ebenfalls eine negative Differenz von 207 Euro. Die Ausgleichs-

zulage von 2.415 Euro je Betrieb bzw. von durchschnittlich 76 Euro je ha GL konnte die Einkom-

mensunterschiede nur zu rund 17 bzw. 22 % ausgleichen. Die Ausgleichszulage schien gemessen 

an der durchschnittlichen Einkommensdifferenz in den benachteiligten Gebieten notwendig zu 

sein. Bei der Betrachtung der Min-Max-Werte in den Landkreisen und bei Berücksichtig der Min-

Max-Höhe der Ausgleichszulage wird jedoch deutlich, dass die Einkommensunterschiede sehr 

stark streuen. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Ausgleichszulage in den wenigsten Fällen die 

Einkommensunterscheide ausgleichen konnte. Es ist anzunehmen, dass die Ausgleichszulage in 

vielen Fällen die Einkommensunterscheide nicht hinreichend ausgleichen konnte, andererseits 

aber auch bei einem nicht unwesentlichen Teil der Betriebe eine deutliche Überkompensation 

entstand. Diese starken Streuungsbereiche legen den Schluss nahe, dass die derzeitige Ausgestal-

tung der Ausgleichszulage wenig geeignet ist, um zielgerichtet zu wirken. Die Staffelung der Aus-

gleichszulage nach der LVZ scheint nicht geeignet zu sein, um Einkommensunterschiede hinrei-

chend zu kompensieren.  

Die teilweise regional unterschiedlichen außerlandwirtschaftlichen Zuerwerbsmöglichkeiten für 

landwirtschaftliche Betriebe führen in den seltensten Fällen zu einer Verringerung der Einkom-

mensabstände, wie die Ergebnisse für das Gesamteinkommen des Betriebsinhaberehepaares 

zeigen. 
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Das Aggregat der Aufwandspositionen für Personal, Dünge- und Pflanzenschutzmittel und Pacht 

liegt mit Ausnahme des Durchschnitts der Jahre 2011 bis 2013 in den Betrieben der benachteilig-

ten Landkreisgruppen niedriger als in den Betrieben der nicht-benachteiligten Landkreisgruppe. 

Höhere Aufwendungen im Durchschnitt der benachteiligten Betriebe konnten bei den Personal- 

und Düngemittelaufwendungen, nicht jedoch bei den Pflanzenschutzmittelaufwendungen und 

bei den Pachtpreisen festgestellt werden.  

Die Bedeutung der Ausgleichszulage streut zwischen rund 2 % in den Betrieben von Euskirchen 

und 14 % in Siegen-Wittgenstein. In Siegen-Wittgenstein erreicht die Ausgleichszulage etwa 65 % 

des außerlandwirtschaftlichen Einkommens des Betriebsinhaberehepaares. In Olpe, dem Land-

kreis mit dem niedrigsten außerlandwirtschaftlichen Einkommen, ist die Ausgleichszulage rund 

2,3mal so hoch, während im Oberbergischen Landkreis mit dem höchsten außerlandwirtschaftli-

chen Einkommen die Ausgleichszulage nur 26,5 % ausmacht. Generell liegt das außerlandwirt-

schaftliche Einkommen in der benachteiligten Region Aachen-Euskirchen mit rund 2.500 Euro am 

niedrigsten. Die nicht-benachteiligten Landkreise kommen auf rund 14.120 Euro bei einer Streu-

ung von 1.000 bis 15.850 Euro. In den benachteiligten Landkreisen der Gruppe 2 streut das au-

ßerlandwirtschaftliche Einkommen zwischen rund 1.250 und 58.150 Euro, sodass sich im Durch-

schnitt die außerlandwirtschaftliche Einkommenssituation etwas günstiger darstellt. Der Ein-

kommensabstand zwischen dem landwirtschaftlichen Einkommen und dem verfügbaren Ein-

kommen der privaten Haushalte je Einwohner liegt in der nicht-benachteiligten und in den be-

nachteiligten Gruppen etwa auf einem Niveau von rund 45.000 Euro. Das Spektrum reicht in den 

nicht-benachteiligten Landkreisen von rund 31.500 bis 63.800 Euro. In den benachteiligten Land-

kreisen ist das Spektrum mit 22.100 bis 76.500 Euro etwas höher (vgl. Tabelle 5). 

 

 



 
K

a
p

ite
l 7 

S
itu

a
tio

n
 in

 N
o

rd
rh

e
in-W

e
stfa

le
n   

4
7 

 
Tabelle 5: Unterschiede in den Indikatoren zur Einkommenssituation zwischen landwirtschaftlichen Betrieben des Testbetriebsnetzes 

in benachteiligten und nicht-benachteiligten Landkreisen/Landkreisgruppen in Nordrhein-Westfalen 

 

Quelle: Eigene Berechnungen mit Hilfe der Daten buchführender Betriebe des Testbetriebsnetzes sowie Daten der Amtlichen Statistik (verschiedene Jg.) 

 

Indikatoren Jahr Dimension

benachteiligter

Landkreisgruppe 1

mit AZ und nicht

benachteiligter

Landkreisgruppe 

benachteiligter

Landkreisgruppe 2

mit AZ und nicht

benachteiligter

Landkreisgruppe 

benachteiligter 

Landkreis mit AZ

mit niedrigstem

und nicht

benachteiligter

Landkreis mit

höchstem

Indikatorwert

benachteiligter

Landkreis mit AZ

mit höchstem

und nicht

benachteiligter

Landkreis mit

niedrigstem

Indikatorwert

Indikatoren zur landwirtschaftlichen Einkommenslage
Gewinn ohne AZ je Betrieb 2006-2008 Euro 19.919 483 -14.523 46.422
Gewinn ohne AZ je Betrieb 2011-2013 Euro 2.568 -5.252 -26.128 13.566
Gewinn je Betrieb 2011-2013 Euro 7.363 -655 -24.637 19.263
Außerldw. Einkommen des Betriebsinhaberehepaaares 2011-2013 Euro -11.660 2.418 -14.608 57.127
Gesamteinkommen je Betriebsinhaberehepaar 2006-2008 Euro 12.833 2.418 -19.740 48.086
Gesamteinkommen je Betriebsinhaberehepaar 2011-2013 Euro -4.297 -1.760 -37.842 46.222
Gewinn ohne AZ je ha LF 2006-2008 Euro 97,2 62,4 -233,7 423,8
Gewinn ohne AZ je ha LF 2011-2013 Euro -155,3 -34,5 -338,2 335,4

Indikatoren zur außerlandwirtschaftlichen Einkommenslage
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner 2011 Euro -2.683 1.624 -4.681 3.871

Aufwandspositionen
Personalaufwand je ha LF 2006-2008 Euro 2,8 -5,4 -64,3 77,1
Personalaufwand je ha LF 2011-2013 Euro 18,9 -4,6 -89,3 119,2
Düngemittelaufwendungen je bereinigte AF 2006-2008 Euro 146,8 166,5 22,5 263,7
Düngemittelaufwendungen je bereinigte AF 2011-2013 Euro 187,0 237,4 -50,2 493,3
Pflanzenschutzmittel-Aufwendungen je bereinigte AF 2006-2008 Euro -79,6 -58,8 -127,6 32,1
Pflanzenschutzmittel-Aufwendungen je bereinigte AF 2011-2013 Euro -34,8 -62,1 -136,2 72,5
Pachtpreis je ha 2006-2008 Euro -102,4 -133,5 -275,1 -19,7
Pachtpreis je ha 2011-2013 Euro -87,2 -182,7 -367,1 -0,4

Nordrhein-Westfalen

5ƛŦŦŜǊŜƴȊ ȊǿƛǎŎƘŜƴ Χ
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Sofern die relativen Einkommensunterschiede individuell als solche wahrgenommen werden, 

dürften in beiden Gruppen vergleichbare Einkommensunterschiede empfunden werden. Die zeit-

liche Veränderung des landwirtschaftlichen Gesamteinkommens und des verfügbaren Einkom-

mens zeigen, dass in fünf benachteiligten Landkreisen das landwirtschaftliche Einkommen stärker 

und in fünf benachteiligten Landkreisen geringer gewachsen ist, als das außerlandwirt-schaftliche 

verfügbare Einkommen. Bei der Bewertung des landwirtschaftlichen Einkommens muss aber im-

mer berücksichtigt werden, dass Erträge in der Landwirtschaft natürlich starken Schwankungen 

unterliegen und die erzielten Erlöse zudem stark vom Weltmarkt abhängig sind.  
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8 Situation in Hessen 

Bis 2013 hat das Bundesland Hessen Grünlandflächen und auch wesentliche Ackerkulturen in 

benachteiligten Gebieten durch die Ausgleichszulage gefördert. Für Ackerkulturen wurde die 

Ausgleichszulage auf 50 % der Zulage für Grünland angesetzt. Bei dieser Förderausgestaltung soll 

es auch im neuen Förderzeitraum bleiben. Obwohl Hessen neben Benachteiligten Agrarzonen 

auch Kleine Gebiete als benachteiligte Gebiete ausgewiesen hat, verzichtet das Land auf eine 

gebietsspezifische Ausgleichszulagenförderung. In Hessen wird die Höhe der Ausgleichszulage 

von der Haushaltslage abhängig gemacht, was z. T. zu starken Schwankungen bei der Auszahlung 

der Ausgleichszulage führt und bei einer Überprüfung der Wirksamkeit der Ausgleichszulage als 

erschwerender Umstand hinzukommt.  

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Schwankungen in der Höhe der Ausgleichszulage von 2007 

bis 2013 für Flächen mit einer LVZ von 16. Für diese Flächen werden die Höchstbeträge ausbe-

zahlt. Die Schwankungen bei der Auszahlungshöhe sind teilweise sehr beträchtlich und machen 

eine Betriebsplanung eher schwierig, besonders wenn wie bspw. im Jahr 2012 nur etwa die Hälf-

te der Ausgleichszulage wie im Vorjahr ausbezahlt wurde.  

Tabelle 6: Maximal Höhe der Ausgleichszulage je ha GL und AL bei einer LVZ von 16 (2007 

bis 2013) 

 

Quelle:  Eigene Darstellung anhand der Förderdaten des Landes.  

In Hessen fanden für die Untersuchung des agrarstrukturellen Wandels der benachteiligten Ge-

biete vier Landkreise Berücksichtigung (vgl. Karte 5). Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist mit 

einer benachteiligten Fläche von 98,9 % der vom Flächenanteil am stärksten benachteiligte Land-

kreis. Der Main-Kinzig-Kreis und der Landkreis Vogelsberg wurden mit einer benachteiligten Flä-

che von 65,4 bzw. 74,2 % der Gruppe der benachteiligten Landkreise zugeschlagen. Insgesamt 

liegt der durchschnittliche Anteil der benachteiligten Fläche bei 81,4 %. Für die Gruppe der nicht-

benachteiligten Landkreise wurden drei Landkreise in die engere Untersuchung einbezogen. 

Während es sich beim Landkreis Groß-Gerau um einen nahezu nicht-benachteiligten Landkreis 

mit einer benachteiligten Fläche von 2,2 % handelt, verfügen die beiden anderen Landkreise über 

einen immer noch als gering zu bezeichnenden Anteil benachteiligter Fläche von deutlich unter 

20 %. Um den Einfluss einer Minderung der Ausgleichszulage durch haushaltspolitische Entschei-

dungen in den benachteiligten Kreisen abschätzen zu können, wurden zum Vergleich des Struk-

turwandels in benachteiligten Regionen zwei Referenzregionen außerhalb Hessens mit einer ver-

gleichsweise hohen Ausgleichszulage in die Ergebnisdarstellung einbezogen. Dabei handelt es 

Dimension 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

maximale AZ je ha GL Euro 146,0 146,0 180,0 178,7 103,0 53,3 95,7

maximale AZ je ha AL Euro 73,0 73,0 90,0 89,4 51,5 26,6 47,3

Hessen

Auszahlungsjahr
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sich um an Hessen angrenzende bayerische sowie baden-württembergische Referenzregionen, 

bestehend aus vier bzw. zwei benachteiligten Landkreisen. Zur Förderausgestaltung und Förder-

höhe in den Referenzregionen vergleiche Tabelle 2. 

Karte 5:  Übersicht über die Lage der untersuchten Landkreise in Hessen sowie die Refe-

renzlandkreise in Bayern und Baden-Württemberg 

 

8.1 Vergleich benachteiligte zu nicht-benachteiligten Landkreisen 

In Abbildung 6 sind einige Indikatoren zum langfristigen agrarstrukturellen Wandel in Hessen ab-

gebildet. Die gesamte Analyse kann der Tabelle A-7 im Anhang entnommen werden.  

Zwischen 2007 und 2010 nahm die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in den untersuchten 

benachteiligten Landkreisen Hessens kurzfristig um -22,3 % ab. In Hersfeld-Rotenburg lag mit  

-25,1 % der Rückgang der Betriebe am höchsten; in Main-Kinzig-Kreis verlief der Strukturwandel 

mit einem Rückgang der Betriebe um -20,7 % am langsamsten. Trotz Ausgleichszulage ist zu be-

obachten, dass der Rückgang der Betriebe in den benachteiligten Gebieten offenbar wesentlich 

stärker verlaufen ist als in den nicht-benachteiligten Landkreisen. In den nicht-benachteiligten 

Landkreisen nahm die Anzahl der Betriebe durchschnittlich um -14,8 % ab. Mit  
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